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PROSPEKT

OGAW gemaly der
2009/65/EG

europaischen Richtlinie

. ALLGEMEINE MERKMALE

Bezeichnung: AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS
ETF (der ,Fonds®)

Investmentfonds franzésischen Rechts (Fonds
Commun de Placement, F.C.P.)

Dieser Fonds wurde von der Autorité des
Marchés Financiers am 3. Februar 2009

zugelassen und am 26. Februar 2009 fir eine

Rechtsform des OGAW und Mitgliedstaat:

Auflegungsdatum und vorgesehene Dauer:

Zusammenfassung des Anlageangebots:

Dauer von 99 Jahren aufgelegt.

Ve"’"g:f"‘“g Haufigkeit der
o N Berechnung Anfanglicher | Anféanglicher | Mindestbetrag
ausschiittungsf | Denomination . . . . . Betroffene
ISIN-Code o 2 o des Nettoinventarw | Mindestzeichn fir weitere .
ahigen Betrage swahrung . X Zeichner
Nettoinventarw ert ungsbetrag Zeichnungen
erts
Primarmarkt Primarmarkt
2500 Anteil(e) 1 Anteil(e)
FR0010717090 | Thesaurierung Euro Téglich 40,12 Euro Alle Zeichner
Sekundarmarkt | Sekundarmarkt
1 Anteil(e) 1 Anteil(e)

Adresse, unter der der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht angefordert werden
kénnen:

Die aktuellsten Jahres- und periodischen Berichte werden dem Anteilsinhaber
Bankarbeitstagen zugestellt auf schriftliche Anfrage bei:

innerhalb von acht

Amundi Asset Management
Amundi ETF

91-93, Boulevard Pasteur
CS 21564

75730 Paris Cedex 15

Tel.: 0176 3247 74

E-Mail: info@amundietf.com

Weitere Informationen sind bei Amundi Asset Management und auf der Website amundietf.com erhaltlich.

Die Website der Autorité des marchés financiers (,AMF*), amf-france.org, enthalt zusatzliche Informationen
Uber die Liste der rechtlichen Dokumente und sdmtliche Bestimmungen zum Schutz der Anleger.
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Il. DIE BETEILIGTEN

Verwaltungsgesellschaft:

Amundi Asset Management (die ,Verwaltungsgesellschaft)

Vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS),

Von der AMF unter der Nummer GP 04000036 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft
Gesellschaftssitz: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris

Verwahrstelle und Liability Management:

CACEIS Bank (die ,Verwahrstelle),

Société Anonyme,

Hauptaktivitat: Kreditinstitut, zugelassen vom Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises
d’Investissement (,CECEI“) am 1. April 2005,

Gesellschaftssitz: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge

Im Hinblick auf die aufsichtsrechtlichen und vertraglich durch die Verwaltungsgesellschaft anvertrauten
Aufgaben ist es die Haupttatigkeit der Verwahrstelle, die Vermoégenswerte des OGAW zu verwahren, die
Vorschriftsmafigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft zu prifen und die Liquiditatsflisse des
OGAW zu Uberwachen.

Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft gehdren derselben Unternehmensgruppe an; daher haben
sie gemal den geltenden Vorschriften eine Richtlinie zur Erkennung und Verhinderung von Interessenkonflikten
etabliert. Falls ein Interessenkonflikt nicht vermieden werden kann, ergreifen die Verwaltungsgesellschaft und
die Verwahrstelle alle erforderlichen MaRnahmen, um diesen Interessenkonflikt zu managen, zu verfolgen und
anzuzeigen.

Die Beschreibung der Ubertragenen Verwahrungsfunktionen, die Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten
der Verwahrstelle und die Informationen zu Interessenkonflikten, die aus diesen Ubertragungen resultieren
kénnen, sind auf deren Website caceis.com oder auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos erhaltlich.
Aktualisierte Informationen werden den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfligung gestelit.

Im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft fiir die Annahme von Zeichnungs- und Riicknahmeantragen
zustandige Stelle:

CACEIS Bank,

Société Anonyme,

Gesellschaftssitz: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge

Hauptaktivitat: Vom CECEIl am 1. April 2005 zugelassene Bank und Finanzdienstleister

Die Verwahrstelle ist zudem per Delegation durch die Verwaltungsgesellschaft mit der Fiihrung der Passiva des
Fonds beauftragt, was die Zusammenfassung der Zeichnungs- und Ricknahmeantrage fiir die Anteile des
Fonds sowie die Fiihrung des Ausgabekontos fiir die Anteile des Fonds umfasst.

Abschlusspriifer:

DELOITTE & ASSOCIES
6 Place de la Pyramide, 91800 Puteaux Delegierte Rechnungslegung:

CACEIS Fund Administration,
Société Anonyme,
Gesellschaftssitz: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge

CACEIS Fund Administration ist die auf die administrative Verwaltung und Rechnungslegung von OGA fir
gruppeninterne und externe Kunden spezialisierte Einheit der CREDIT AGRICOLE-Gruppe.

Daher wurde CACEIS Fund Administration von der Verwaltungsgesellschaft mit der Bewertung und
Rechnungslegung des Fonds beauftragt. CACEIS Fund Administration ist fir die Bewertung des Vermogens,
die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds und die Erstellung der Periodenberichte verantwortlich.
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Market-Maker:

Am 11. Dezember 2012 ist folgendes Finanzinstitut ,Market Maker*:

BNP Paribas Arbitrage

GmbH

Gesellschaftssitz: 160-162 boulevard Mac Donald — 75019 Paris

lll. FUNKTIONSWEISE UND VERWALTUNG

I11.1 Allgemeine Merkmale

Merkmale der Anteile:

ISIN-Code: FR0010717090

Art des mit der Anteilskateqgorie verbundenen Rechts:Jeder Anteilinhaber ist anteilig gemal der
Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile Miteigentimer des Vermdgens des Investmentfonds.

Eintraqung in ein Register oder Angabe der Modalitidten des Liability Managements: Das Liability
Management erfolgt durch die Verwahrstelle. Die Anteile werden bei Euroclear France, Clearstream
Banking S.A. und Euroclear Bank hinterlegt.

Stimmrechte: Die Anteile sind nicht mit Stimmrechten verbunden, da alle Entscheidungen von der
Verwaltungsgesellschaft getroffen werden. Wir erinnern Sie daran, dass die Anteilinhaber entweder
personlich oder Uber die Presse oder auf anderem Weg gemal den gultigen Vorschriften Uber
Anderungen der Funktionsweise des Fonds informiert werden.

Form der Anteile: Inhaberanteile.

Moglicherweise vorgesehene Stiickelung (Aufteilung): Zeichnungen und Riicknahmen erfolgen in
ganzen Anteilen.

Zulassung der Anteile zur NextTrack de Euronext Paris:

Unter Bezugnahme auf Artikel D.214-22-1 des Code Monétaire et Financier (franzésisches Wahrungs- und
Finanzgesetzbuch, ,CMF“), dem zufolge Aktien oder Anteile an Organismen flir die gemeinsame Anlage in
Wertpapieren unter der Voraussetzung zur Notierung zugelassen werden kénnen, dass diese Organismen
Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass der Bdrsenkurs der Aktien bzw. Anteile nicht
wesentlich von einem Referenzpreis (der ,Referenzpreis®) abweicht, gelten fir die Notierung der Anteilsklassen
des Fonds folgende von Euronext Paris SA festgelegte Regeln:

Reservierungsschwellenwerte werden unter Anwendung eines Abweichungssatzes von 1,5 % nach
oben und nach unten vom Referenzpreis der Anteile des Fonds festgelegt, der von Euronext Paris S.A.
berechnet und im Verlauf der Notierung in Abhangigkeit von der Entwicklung des Referenzindex durch
Schatzung aktualisiert wird.

Der Handel mit den Fondsanteilen am Markt NextTrack von Euronext Paris wird in folgenden Fallen
ausgesetzt:

o Aussetzung oder Einstellung der Quotierung oder Berechnung des Referenzindex durch den
Anbieter des Referenzindex;

o Aussetzung des Marktes bzw. der Markte, an dem bzw. denen die im Referenzindex
enthaltenen Werte notiert sind;

o Nichtverfiigbarkeit des Kurses des Referenzindex fir Euronext Paris;

o Unmadglichkeit fir Euronext Paris, den taglichen Nettoinventarwert des Fonds festzustellen bzw.
den Referenzpreis zu veroffentlichen;

o Verstold eines Market Makers gegen die einschlagigen Regeln der Euronext Paris;

o Systemausfall insbesondere der elektronischen oder IT-Systeme der Euronext Paris;

o Stérung des Boérsenmarktes oder Probleme an diesem, die die normale Marktfihrung
verhindern;
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o calle sonstigen Ereignisse, die die Berechnung des Referenzpreises des Fonds oder den
Handel mit den Fondsanteilen verhindern.

Dariber hinaus missen die Market Maker sicherstellen, dass der Borsenkurs der Fondsanteile nicht um mehr
als 1,5 % nach oben bzw. unten vom Referenzpreis des Fonds abweicht, um die von Euronext Paris SA
festgelegten Schwellenwerte fiir die Reservierung einzuhalten (siehe Abschnitt ,Referenzpreis®).

Ende des Geschiftsjahres: letzter Bérsentag im Dezember eines jeden Jahres.
Ende des ersten Geschiftsjahres: letzter Borsentag im Dezember 2009

Besteuerung:

Der Fonds ist fiir den Aktiensparplan (Plan d’Epargne en Actions, PEA, der in Frankreich steuerlich ansassigen
Anlegern vorbehaltene Aktiensparplan) und fiir Lebensversicherungsvertrage zugelassen. Der Fonds kann
daher als Grundlage fiir einen auf Rechnungseinheiten lautenden Lebensversicherungsvertrag dienen.

Der OGAW als solcher wird nicht besteuert. Die Anteilinhaber missen jedoch mdglicherweise Steuern
entrichten, wenn der OGAW Ertrage an sie ausschittet oder wenn sie ihre Anteile verauf3ern. Die Besteuerung
der vom OGAW ausgeschitteten Summen bzw. der latenten oder vom OGAW erzielten Wertsteigerungen bzw.
-verluste hangt von den Steuerbestimmungen ab, die fiir die persdnliche Situation eines Anlegers gelten, sowie
von seinem Steuerwohnsitz und/oder dem Rechtsraum, in dem die Anlage in den OGAW erfolgt. Anleger, die
sich ihrer steuerlichen Situation nicht sicher sind, sollten sich vor ihrer Anlage an einen Steuerberater oder
einen Fachmann wenden, um die auf ihre persénliche Situation anwendbare Besteuerung zu bestimmen.
Bestimmte vom OGAW an Anleger mit Steuerwohnsitz aulierhalb Frankreichs ausgeschiittete Ertrage kénnen
im entsprechenden Land einer Quellensteuer unterliegen.

Deutschland: Der Fonds ist dauerhaft zu mindestens 51 % in bérsennotierten Aktien investiert. Im Rahmen der
Auslegung dieser Quote werden von REIT (im Sinne der Definition durch das deutsche Finanzministerium) oder
OGA begebene Anteile nicht als Aktien angesehen.

US-Steuererwagungen

Die Regelung ,Foreign Account Tax Compliance Act® (FATCA) des US-Gesetzes HIRE (Hire Incentive to
Restore Employment) verpflichtet Nicht-US-Finanzinstitute (auslandische Finanzinstitute bzw. ,FFI“) dazu, an
den IRS (US-Steuerverwaltung) finanzielle Mitteilungen hinsichtlich jener Vermdgenswerte zu machen, die

durch Amerikaner’ gehalten werden, die auRerhalb der USA steuerlich anséssig sind.

Gemal den FATCA-Vorschriften unterliegen US-Titel, die durch ein Finanzinstitut gehalten werden, das sich
nicht an die Regelungen des FATCA-Gesetzes halt oder diesbeziiglich als nicht konform angesehen wird, einer
Quellensteuer von 30 % auf (i) bestimmte US-Einkommensquellen und (ii) die Bruttoertrdge aus dem Verkauf
oder der Abtretung amerikanischer Vermogenswerte.

Der Fonds unterliegt dem Anwendungsbereich von FATCA und kann daher von den Anteilinhabern bestimmte
zwingende Angaben einfordern.

Die USA haben ein zwischenstaatliches Abkommen fir die Umsetzung des FATCA-Gesetzes mit mehreren
Regierungen geschlossen. Hierzu unterzeichneten die franzosische und die US-Regierung ein
zwischenstaatliches Abkommen (,IGA®).

Der Fonds halt sich an das ,|IGA-Modell 1%, das zwischen Frankreich und den USA vereinbart wurde. Es wird
nicht davon ausgegangen, dass der Fonds (oder einer der Teilfonds) einer Quellensteuer aufgrund von FATCA
unterliegt.

Das FATCA-Gesetz verpflichtet den Fonds zur Erhebung bestimmter Angaben zur Identitat (einschliellich der
Einzelheiten zu Eigentum, Besitz und Ausschittungen) der Kontoinhaber, bei denen es sich um Personen mit

"Der Begriff ,steuerpflichtige ,US-Person gemaf dem amerikanischen Internal Revenue Code bezeichnet eine natiirliche
Person, die ein Staatsbiirger der USA oder in den USA ansassig ist, eine in den USA oder gemall dem amerikanischen
Bundesrecht oder dem Recht eines US-Bundesstaats gegriindete Personengesellschaft oder Gesellschaft, ein Trust, wenn
(i) ein Gericht in den USA rechtmaRig ermachtigt ist, Anordnungen oder Urteile in Bezug auf im Wesentlichen samtliche
Angelegenheiten bezlglich der Verwaltung des Trusts zu erlassen und wenn (ii) eine oder mehrere US-Personen alle
wesentlichen Entscheidungen des Trusts oder in Bezug auf den Nachlass eines Verstorbenen beherrschen, der ein
Staatsbirger der USA oder in den USA ansassig war.
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Steuerwohnsitz in den USA, Rechtstrager mit Kontrolle Uber Personen mit Steuerwohnsitz in den USA und
Personen ohne Steuerwohnsitz in den USA handelt, die sich nicht an die FATCA-Regelungen halten oder die
nicht alle genauen, vollstdndigen und exakten Angaben machen, die gemal dem zwischenstaatlichen
Abkommen ,IGA* erforderlich sind.

Diesbezuglich verpflichtet sich jeder potenzielle Anteilinhaber, alle Angaben zu machen (insbesondere
einschlieRlich seiner GIIN), zu denen er durch den Fonds, dessen Beauftragten oder die Vertriebsstelle
aufgefordert wird.

Die potenziellen Anteilinhaber setzen den Fonds, dessen Beauftragten oder die Vertriebsstelle unverziglich
Uber jede Anderungen hinsichtlich ihres FATCA-Status oder ihrer GIIN in Kenntnis.

Aufgrund des IGA missen diese Angaben an die franzdsischen Steuerbehdrden gemeldet werden, die diese
ihrerseits an den IRS oder andere Steuerbehdrden weitergeben kénnen.

Anleger, die ihren FATCA-Status nicht angemessen belegt haben oder die ihren FATCA-Status nicht innerhalb
der erforderlichen Fristen melden oder die die erforderlichen Angaben nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Fristen machen, kdnnen als ,zdgerlich® eingestuft und durch den Fonds oder ihre Verwaltungsgesellschaft den
zustandigen Steuer- oder Regierungsbehdrden gemeldet werden.

Um die mdglichen Auswirkungen des Mechanismus ,Foreign Passthru Payment® (auslandische durchgeleitete
Zahlung) und die Abfiihrung von Quellensteuern auf solche Zahlungen zu vermeiden, behalten sich der Fonds
oder sein Beauftragter das Recht vor, jede Zeichnung des Fonds durch oder den Verkauf von Anteilen oder

Aktien an jedes nicht teilnehmende FFI (,NPFFI“)? zu untersagen, insbesondere in allen Féllen, in denen ein

solches Verbot als berechtigt und gerechtfertigt zum Schutz der allgemeinen Interessen der Anleger des Fonds
erscheint.

Der Fonds und sein gesetzlicher Vertreter, die Verwahrstelle des Fonds und die Transferstelle behalten sich das
Recht vor, nach eigenem Ermessen den direkten oder indirekten Erwerb und/oder Besitz von Anteilen des
Fonds durch einen Anleger zu verhindern oder diesen Umstand zu beheben, wenn dieser eine Verletzung der
geltenden Gesetze und Vorschriften darstellen wiirde oder wenn das Vorhandensein von Letzterem im Fonds
abtragliche Folgen fiir den Fonds oder fir andere Anleger haben und insbesondere FATCA-Sanktionen mit sich
bringen koénnte.

Hierzu kann der Fonds jede Zeichnung ablehnen oder die Zwangsricknahme der Anteile oder Aktien des Fonds
geman den in Artikel 3 der Geschéftsordnung des Fonds genannten Bedingungen fordern®.

Das FATCA-Gesetz ist verhaltnismaRig neu und seine Umsetzung befindet sich noch in Entwicklung. Auch
wenn die vorstehenden Informationen eine Zusammenfassung des derzeitigen Verstdndnisses der
Verwaltungsgesellschaft darstellen, konnte dieses Verstandnis fehlerhaft sein oder die Art und Weise, in der
FATCA umgesetzt wird, konnte sich dergestalt andern, dass einige oder alle Anleger der Quellensteuer in Hohe
von 30 % unterliegen.”

Die vorliegenden Bestimmungen stellen keine vollstdndige Analyse aller steuerlichen Regeln und Erwagungen
und keinen steuerlichen Rat dar und sie diirfen nicht als vollstandige Liste aller mdglichen mit der Zeichnung
oder dem Halten von Anteilen oder Aktien des Fonds verbundenen Steuerrisiken angesehen werden. Alle
Anleger sollten ihre Ublichen Berater zur Besteuerung und zu den mdglichen Folgen der Zeichnung, des
Haltens oder der Riicknahme von Anteilen oder Aktien nach dem eventuell fiir die Anleger geltenden Recht und
insbesondere gemal dem Melde- oder Quellenbesteuerungsregime im Rahmen des FATCA in Bezug auf ihre
Anlagen in den Fonds konsultieren.

- Automatischer Austausch von Steuerinformationen (CRS-Vorschriften):
Frankreich hat multilaterale Vereinbarungen hinsichtlich des automatischen Austauschs von Informationen zu

Finanzkonten auf der Grundlage des ,Gemeinsamen Meldestandards” (,CRS") in der von der Organisation fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (,OECD®) angenommenen Form geschlossen.

2NPFFI bzw. nicht teilnehmendes FFI = Finanzinstitut, das sich weigert, die FATCA-Regelungen zu befolgen, sei es durch
die Weigerung, einen Vertrag mit dem IRS zu unterzeichnen, oder durch die Weigerung, die Identitadt seiner Kunden
festzustellen oder der Meldepflicht gegenliber den Behérden nachzukommen.

3Diese Vollmacht erstreckt sich auch auf jede sonstige Person, (i) die direkt oder indirekt gegen die Rechtsvorschriften eines

Landes oder einer Regierungsbehérde zu verstolen scheint oder (i) die dem Fonds nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft des Fonds einen Schaden verursachen kénnte, der ansonsten nicht entstanden ware.
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Gemall dem Gesetz hinsichtlich des CRS muss der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft an die lokalen
Steuerbehoérden bestimmte Informationen iber die nicht in Frankreich ansassigen Anteilinhaber melden. Diese
Informationen werden anschlieRend an die zustandigen Steuerbehérden Ubermittelt.

Die an die Steuerbehoérden zu Gbermittelnden Informationen umfassen Angaben wie den Namen, die Adresse,
die Steueridentifikationsnummer (TIN), das Geburtsdatum, den Geburtsort (falls dieser in den Registern des
Finanzinstituts vermerkt ist), die Kontonummer, den Kontostand oder gegebenenfalls Wert des Kontos zum
Jahresende und die im Laufe des Kalenderjahres auf dem Konto verbuchten Zahlungen.

Jeder Anleger erklart sich bereit, dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Vertriebsstellen die
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen und Dokumente (insbesondere die Selbstauskunft) zu liefern,
ebenso wie alle zusatzlichen Unterlagen, die angemessenerweise angefordert werden und notwendig sein
konnten, um die Meldepflichten im Hinblick auf die CRS-Vorgaben zu erfillen.

Weiterfihrende Informationen zu den CRS-Vorgaben sind auf den Websites der OECD und der
Steuerbehoérden der Unterzeichnerstaaten des Abkommens verfligbar.

Jeder Anteilinhaber, der der Anforderung von Informationen oder Dokumenten durch den Fonds nicht
nachkommt:

(i) kann fir Sanktionen gegen den Fonds haftbar gemacht werden, die der Tatsache zuzuschreiben sind, dass
der Anteilinhaber die angeforderten Dokumente nicht geliefert hat oder dass er unvollstandige oder fehlerhafte
Dokumente geliefert hat, und (ii) wird den zustandigen Steuerbehérden als Anteilinhaber gemeldet, der die
erforderlichen Informationen zur Feststellung seines Steuerwohnsitzes und zZu seiner
Steueridentifikationsnummer nicht geliefert hat.

MINDESTSTANDARDS UND AUSSCHLUSSPOLITIK

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine Politik des verantwortungsbewussten Investierens, die aus einer
Politik gezielter Ausschliisse je nach Anlagestrategie eines bestimmten Fonds besteht (wie ggf. im Abschnitt
+Anlagestrategie® beschrieben).

Wichtige nachteilige Auswirkungen von Anlageentscheidungen (im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 Gber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [die sog.
,Offenlegungsverordnung®]) sind erhebliche oder voraussichtlich erhebliche negative Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren, die durch Anlageentscheidungen verursacht, verschlimmert oder direkt mit ihnen in
Verbindung gebracht werden. Anhang 1 der Delegierten Verordnung zur Offenlegungsverordnung enthalt eine
Liste der Indikatoren fir die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann daher die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch ihre Richtlinie fur
mafgebliche Ausschliisse berlcksichtigen. Gegebenenfalls wird nur der Indikator 14 (Exposition gegentber
umstrittenen Waffen [Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen])
bertcksichtigt. Die anderen Indikatoren sowie das ESG-Rating der Emittenten werden beim Anlageprozess der
jeweiligen Fonds nicht berlicksichtigt.

Ausfuhrlichere Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind in der aufsichtsrechtlichen
ESG-Erklarung der Verwaltungsgesellschaft enthalten, die auf der Website der Verwaltungsgesellschaft

abrufbar ist: www.amundi.com.

Die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten. Gemaf der Verordnung (EU) 2020/852 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 18. Juni 2020:

Artikel 7 Transparenz in vorvertraglichen Informationen und regelmaRigen Berichten bei anderen
Finanzprodukten

Fallt ein Finanzprodukt nicht unter Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1, 2 oder 3 der Verordnung (EU)
2019/2088, so wird den Informationen, die gemafl den Bestimmungen der in Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 11
Absatz 2 jener Verordnung genannten sektoralen Rechtsvorschriften offenzulegen sind, die folgende Erklarung
beigefligt: ,Die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berlcksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.*

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Treuepflicht und die aufsichtsrechtliche Pflicht fur Liability
Management darin bestehen, einen Index so genau wie mdglich nachzubilden.

Die Verwaltungsgesellschaft muss daher das vertragliche Ziel erfillen, ein dem nachgebildeten Index
entsprechendes passives Engagement bereitzustellen.
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Folglich kann die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sein, in Wertpapiere zu investieren und/oder in diesen
investiert zu bleiben, die in einem Index enthalten und von schwerwiegenden Kontroversen oder akuten
nachhaltigkeitsbezogenen Risiken betroffen sind oder erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren haben, wobei die Ereignisse zum Ausschluss dieser Wertpapiere aus aktiv verwalteten
Fonds oder aus den ESG-ETFs von Amundi fihren kénnten.

8/31



111.2 Besondere Bestimmungen

Klassifizierung:

Aktien aus Landern der Eurozone.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen indexgebundenen Strategiefonds.

Anlageziel:

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Strategieindex MSCI EMU HIGH
DIVIDEND YIELD in Euro so getreu wie mdglich nachzubilden (siehe Abschnitt ,Referenzindex®), unabhangig
davon, ob diese positiv oder negativ ist.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine mdglichst geringe Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert
des Fonds und demjenigen des MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD-Strategieindex (nachstehend der
.Referenzindex) in Euro zu erhalten.

Der angestrebte maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und
derjenigen des Referenzindex in Euro betragt 2 %.

Sollte der Tracking-Error dennoch 2 % Ubersteigen, ware das Ziel, trotz allem unter 15% der Volatilitat des
Referenzindex in Euro zu bleiben.

Referenzindex:

Der Referenzindex des Fonds ist ein auf US-Dollar lautender Index unter Wiederanlage der Nettodividenden
(Total Net Return) in Euro.

Bei dem Referenzindex handelt es sich um einen Aktienindex, der vom internationalen Indexprovider MSCI Inc.
(,MSCI“) berechnet und verdffentlicht wird. Die im Referenzindex geflUhrten Aktien stammen aus dem
wichtigsten Wertpapieruniversum der Markte von 10 europaischen Landern mit den hochsten Dividenden in
ihren jeweiligen Landern.

Das Anlageuniversum des Referenzindex leitet sich vom Anlageuniversum des MSCI EMU-Index ab. Der
Referenzindex ist Bestandteil des MSCI EMU-Index.

Der Referenzindex verfugt grundsatzlich Gber die Merkmale der MSClI-Indizes, d.h.:

a) Zugehorigkeit zur Palette der sog. ,nvestierbaren“ Aktienindizes von MSCI, die nach GroRe, Stil und
Branchenart segmentiert sind;

b) Free Float-Bereinigung der im Referenzindex gefihrten Wertpapiere;

c) Klassifizierung der Sektoren nach der GICS-Klassifizierung (Global Industry Classification Standard).

Die MSCI-Methode und ihre Berechnungsweise gehen davon aus, dass der Referenzindex eine variable Anzahl
an Unternehmen umfasst. Zum 28.11.2014" hatte der Referenzindex 35 Komponenten und umfasste Titel aus
den folgenden 10 Landern: Deutschland, Osterreich, Belgien, Spanien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien,
Niederlande, Portugal.

* Quelle MSCI

Die vollstdndige Methode, die dem Aufbau des Referenzindex zugrunde liegt, ist auf der MSCI-Website
www.mscibarra.com verfligbar.

Die verfolgte Wertentwicklung ist diejenige der Schlusskurse des Referenzindex.

* Veroffentlichung des Referenzindex

Der Referenzindex wird von MSCI auf der Basis der offiziellen Schlusskurse der Bérsen berechnet, an denen
die im Index gefiihrten Wertpapiere notiert werden.

Der Schlusskurs des Referenzindex ist auf der Website von MSCI verfugbar: msci.com.

Der Referenzindex wird dartiber hinaus an jedem Bérsengeschaftstag berechnet.
Der Referenzindex ist Uber Reuters und Bloomberg verfligbar.

Bei Reuters: .dMYEMOOOOONUS

Bei Bloomberg: MIEMHDVD
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* Uberpriifung des Referenzindex

Ziel der MSClI-Indizes ist es, die Entwicklung der Aktienmarkte so genau wie moglich nachzubilden. Deshalb
werden sie regelmafig Gberpriift, um Veranderungen Rechnung tragen zu kénnen, die die Kapitalisierung eines
Wertpapiers (Anzahl der Aktien im Free Float) oder seine sektorielle Einordnung beeinflussen.

Bei den wichtigsten Uberpriifungen handelt es sich um folgende:

- Uberpriifung in Echtzeit im Hinblick auf die wichtigsten Veranderungen der Kapitalstruktur (Fusion durch
Ubernahme, umfassende Bezugsrechtsemissionen oder Bérsengange usw.).

- Uberprifung einmal pro Quartal (Ende Februar, Mai, August und November) zur Beriicksichtigung wichtiger
Ereignisse am Markt;

- halbjahrliche Uberpriifung (Ende Mai und November) zur Neugewichtung;

- jahrliche Uberprifungen (Ende Mai) mit dem Ziel einer umfassenden, vollstandigen Uberpriifung des
Anlageuniversums aller von den INdizes abgedeckten Landern.

Die Regeln fiir die Uberpriifung des Referenzindex werden von MSCI erstellt und stehen auf der MSCI-Website
www.msci.com zur Verfigung.

Referenzindex fiir das Anlageziel des Fonds:
Am Datum der letzten Aktualisierung des aktuellen Prospekts war der Administrator des Referenzindex MSCI
Limited im Register der Administratoren und Referenzwerte eingetragen, das von der ESMA gefihrt wird.

Gemal der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2016
verfiigt die Verwaltungsgesellschaft tiber ein Verfahren zur Uberwachung der verwendeten Referenzindizes, in
dem die MaRnahmen beschrieben sind, die bei wesentlichen Anderungen eines Index oder bei Aussetzung des
Index durchzufiihren sind.

Anlagestrategie:

Der Fonds wird passiv verwaltet.

1. Angewandte Strategie

Der Fonds ist Gegenstand eines indexbasierten Managements, das auf eine Nachbildung der Wertentwicklung
des Referenzindex abzielt. Hierzu wird eine Methode zur direkten Nachbildung des Referenzindex genutzt, die
darin besteht, in die Finanzwerte, die in den Referenzindex aufgenommen werden, in Proportionen zu
investieren, die jenen des Referenzindex extrem nahe kommen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anwendung der sogenannten ,Stichproben“-Technik beschlief3en, die
darin besteht, in eine Auswahl reprasentativer Titel aus dem Referenzindex (und nicht in alle Titel) zu
investieren, und zwar in anderen Proportionen als im Referenzindex oder sogar in Titel, die keine Komponenten
des Referenzindex sind.

Der Fonds kann Finanztermininstrumente und/oder voriibergehende Kaufe und Verkaufe von Wertpapieren
einsetzen, die zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken verwendet werden.

Der Fonds halt sich an die von den Artikeln R214-21, R214-22 und R214-23 des CMF vorgegebenen
Anlagerichtlinien.

Das Fondsvermdgen, das sich aus den unmittelbar gehaltenen und im Abschnitt ,Verwendete
Anlagen® beschriebenen Vermogenswerten zusammensetzt, halt sich an die Bestimmungen von Artikel R
214-21 des CMF.

Das Engagement des Fonds gegeniber dem Referenzindex kann von den in Artikel R.214-22 des CMF
genannten Abschlagen fir Index-OGAW profitieren. Dieser Artikel sieht vor, dass sich der Referenzindex zu bis
zu 20 % aus Aktien oder Schuldtiteln desselben Emittenten zusammensetzen kann, wobei diese Obergrenze flr
einen einzigen Emittenten auf 35 % erhéht werden kann, wenn dies aufgrund von auflergewoéhnlichen
Marktbedingungen insbesondere auf geregelten Markten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente weitgehend dominieren, gerechtfertigt ist.
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2. Verwendete Aktiva (ohne eingebettete Derivate)

Die Aktiva des Fonds bestehen aus den nachstehend beschriebenen unmittelbar vom Fonds gehaltenen
Anlagen.
- Aktien:

Der Fonds ist stdndig zu mindestens 60 % an einem oder mehreren Markten flr Aktien engagiert, die in einem
oder mehreren Landern der Eurozone emittiert werden.

Der Fonds kann unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen bis zu 100 % seines
Nettovermdgens in internationale Aktien (aller Wirtschaftssektoren, die an allen Markten gehandelt werden)
investieren. Im Falle von Anpassungen in Verbindung mit Zeichnungen/Ricknahmen darf die Anlage diese
Obergrenze jedoch marginal liberschreiten.

Bei den zu den Aktiva des Fonds z&hlenden Aktien handelt es sich um Aktien, die im Referenzindex gefuhrt
werden, sowie um andere internationale Aktien aus allen Wirtschaftssektoren, einschlief3lich Markten fur
geringe Boérsenkapitalisierungen. Die zu den Aktiva des Fonds zahlenden Aktien werden mit dem Ziel
ausgewahlt, die Kosten fir die Nachbildung des Referenzindex mdglichst gering zu halten.

Das Portfolio besteht stédndig zu Uber 75 % aus Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union haben, oder einem anderen Staat des Europaischen Wirtschaftsraums, der mit Frankreich
ein Steuerabkommen abgeschlossen hat, das eine Klausel Uber die administrative Unterstitzung im Hinblick
auf die Bekédmpfung von Steuerbetrug und Steuerflucht enthalt. Aufgrund dieses Mindestanteils ist der Fonds
fur franzosische Aktiensparplane vom Typ Plan d’Epargne en Actions (,PEA®) zugelassen.

Der Fonds ist dauerhaft zu mindestens 51 % in bérsennotierten Aktien investiert. Im Rahmen der Auslegung
dieser Quote werden von REIT (im Sinne der Definition durch das deutsche Finanzministerium) oder OGA
begebene Anteile nicht als Aktien angesehen.

- Zinsinstrumente:
Der Fonds kann Finanzinstrumente vom Typ Anleihen aller Art halten.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen
Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewahlt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere stitzt sich die Verwaltung weder ausschliellich nhoch mechanisch auf die
Ratings der Ratingagenturen, sondern sie basiert ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf ein
Wertpapier auf ihre eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Information: Die Verwaltung kann insbesondere
Wertpapiere verwenden, die beim Kauf Ratings von mindestens BBB- von S&P und Moody’s (,Investment
Grade“-Rating) haben.

Die ausgewahlten Emittenten kénnen sowohl aus dem privaten als auch aus dem offentlichen Sektor stammen
(Staaten, Gebietskorperschaften usw.), wobei Anleihen des privaten Sektors bis zu 100 % der
Schuldinstrumente ausmachen kdnnen.

Auslandische Anleiheninstrumente miissen auf die Wahrung eines OECD-Mitgliedstaats lauten.

Um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen und/oder die zwischenzeitlichen Kapitalflisse zu verwalten,
kann der Fonds in Héhe von maximal 10 % folgende Aktiva halten:

- Schuldtitel und auf Euro lautende Geldmarktinstrumente:

Die Verwaltung der liquiden Mittel erfolgt durch Geldmarktinstrumente.

Die Titel im Portfolio werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen
Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewahit.

Bei der Auswahl der Wertpapiere stitzt sich die Verwaltung weder ausschliellich hoch mechanisch auf die
Ratings der Ratingagenturen, sondern sie basiert ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf ein
Wertpapier auf ihre eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Information: Die Verwaltung kann insbesondere
Wertpapiere verwenden, die Ratings von mindestens AA von S&P und Moody's haben.

Die ausgewahlten Emittenten kénnen sowohl aus dem privaten als auch aus dem offentlichen Sektor stammen
(Staaten, Gebietskorperschaften), wobei Anleihen des privaten Sektors bis zu 100 % der Schuldinstrumente
ausmachen kénnen. Die durchschnittliche Duration dieser Instrumente muss unter 10 Jahren liegen.
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- Anteile oder Aktien von OGAW

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermdégens in Anteilen und/oder Aktien von OGAW halten. Diese OGAW
beziehen sich auf alle Anlageklassen, unter Einhaltung der Beschrankungen des Fonds.

Die OGAW kdnnen von der Verwaltungsgesellschaft oder von anderen Unternehmen verwaltet werden, die dem
Konzern der Crédit Agricole SA angehdren kdnnen, einschliellich von verbundenen Unternehmen.

Die im Substitutionskorb gehaltenen Wertpapiere werden im Einklang mit den Bestimmungen der allgemeinen
Politik fiir verantwortungsbewusstes Investieren von Amundi ausgewahit

3. Derivative Instrumente

Die Auswahl der Kontrahenten erfolgt gemaR dem bei Amundi geltenden Verfahren und basiert auf dem
Grundsatz der Auswahl der besten auf dem Markt verfiigbaren Kontrahenten.
Dies schlagt sich insbesondere in folgenden Aspekten nieder:
- einer doppelten Bestatigung der Kontrahenten durch den Leiter von Amundi Intermédiation und durch
den Kreditausschuss von Amundi Asset Management nach Priifung ihrer finanziellen und betrieblichen
Profile (Art der Geschéaftstatigkeit, Governance, Ruf usw.) durch ein von den Managementteams
unabhangiges Kreditanalystenteam.
- einer eingeschrankten Anzahl von Finanzinstituten, mit denen der OGAW Geschéfte tatigt.

Amundi AM stutzt sich auf die Expertise von Amundi Intermédiation bei der Auswahl von Gegenparteien im
Rahmen einer Dienstleistung.

Amundi Intermédiation schlagt Amundi AM eine indikative Liste von Gegenparteien vor, deren Eignung zuvor
vom Kreditrisikoausschuss von Amundi (Gruppe) hinsichtlich des Gegenparteirisikos validiert wurde.

Diese Liste wird dann vom Amundi AM in Ad-hoc-Ausschiissen, den ,Brokerausschissen®, validiert. Der Zweck
der Brokerausschusse ist:

- die Uberwachung der Betrage (Courtagen auf Aktien und Nettobetrdge bei den anderen Produkten)
nach Vermittler/Gegenpartei, nach Art des Instruments und gegebenenfalls nach Markt;

- ihre Stellungnahme zur Servicequalitat des Trading Desks von Amundi Intermédiation abzugeben;

- die Uberpriifung von Brokern und Gegenparteien und die Erstellung einer Liste von Brokern und
Gegenparteien fir den kommenden Berichtszeitraum. Amundi AM kann beschlielten, die Liste
einzugrenzen oder erweitern zu lassen. Jeder Erweiterungsvorschlag der Liste der Gegenparteien
durch Amundi AM in einer Ausschusssitzung oder im Nachhinein wird dann erneut dem
Kreditrisikoausschuss von Amundi zur Analyse und Genehmigung vorgelegt.

Die Brokerausschiisse von Amundi AM setzen sich aus den Geschéftsfliihrern oder deren Vertretern, Vertretern
des Trading Desks von Amundi Intermédiation, einem Betriebsleiter, einem Risikomanager und einem
Compliance-Manager zusammen.

Der Fonds kann auf die folgenden derivativen Instrumente zurtickgreifen:

* Art der Zielmarkte:

Geregelte Markte

Organisierte Markte
Freihandelsmarkte

B X &

* Risiken:

Aktien

Zinsen
Wahrung
Kredit
Volatilitat

O0&O®

* Art der Geschafte, wobei alle Transaktionen auf die Verfolgung des Anlageziels beschrankt sein
missen:

Deckung

Engagement
Arbitrage

O&E &
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O Trading
O Sonstige

* Verwendete Instrumente:

Futures: auf Aktien und Indizes
@  Optionen: auf Aktien und Indizes
Total Return Swaps: auf Aktien und Indizes.
Der Fonds kann Swapkontrakte mit zwei Kombinationen aus folgenden Cashflow-Arten
abschlieRRen:
- fester Zinssatz
- variabler Zinssatz (indexiert auf EONIA, Euribor oder jede andere Marktreferenz)
- an eine oder mehrere Wahrungen, Aktien, Borsenindizes oder kotierte Titel, OGA oder
Investmentfonds gebundene Wertentwicklung
- Dividenden (netto oder brutto)
53] Devisentermingeschafte
Sonstige

* Derivatestrategie zur Verfolgung des Anlageziels:

g Der Einsatz von Total Return Swaps erfolgt, um ein synthetisches Engagement in einem
Wertpapier, einem Aktivitatssektor und/oder im Referenzindex nachzubilden.

Em Der Einsatz von Termingeschaften erfolgt zum Zwecke der Verwaltung der
zwischenzeitlichen Kapitalflisse (Dividenden, Zeichnungen/Ricknahmen usw.) und um
das gewunschte Engagement gegeniber einem Wertpapier, einem Aktivitatssektor
und/oder dem Referenzindex zu erreichen.

g Der Einsatz von Optionen erfolgt zum Zwecke der Verwaltung der zwischenzeitlichen
Kapitalflisse (Dividenden, Zeichnungen/Ricknahmen usw.) und um das gewlinschte
Engagement gegenuber einem Wertpapier, einem Aktivitdtssektor und/oder dem
Referenzindex zu erreichen.

Diese Instrumente kénnen bis zu 100 % des Nettovermdgens des Fonds abdecken.
Das Engagement aus derivativen Instrumenten ist auf 100 % des Nettovermdgens begrenzt.

4. Titel mit eingebetteten Derivaten: keine

5. Einlagen und Liquiditdten

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermdgens in Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwdIf Monaten
investieren. Diese Einlagen tragen zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds bei, indem sie es ihm ermdglichen,
seine Liquiditat zu verwalten.

6. Aufnahme von Barmitteln

Der Fonds darf ausnahmsweise und voribergehend Kredite in Hohe von bis zu 10 % seines Nettovermdgens
aufnehmen, um seine Liquiditatslage zu optimieren.

7. Voriibergehender Kauf und Verkauf von Wertpapieren

* Art der eingesetzten Transaktionen:

O Pensionsgeschafte und umgekehrte Pensionsgeschafte unter Bezugnahme auf den Code monétaire et
financier;

Wertpapierleihgeschéafte unter Bezugnahme auf den Code Monétaire et Financier;

[0 Sonstige: Sell-and-Buy-Back-Geschafte; Buy-and-Sell-Back-Geschafte.

. MaRBnahmen zur Erreichung des Anlageziels, wobei sich sdmtliche Operationen auf die Erreichung des
Anlageziels beschranken missen:

O Cash-Management;

Optimierung der Einnahmen des OGAW,;
Omoglicher Beitrag zur Hebelwirkung des OGAW;
O Sonstige
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Diese Geschafte kénnen alle zugelassenen Vermdgenswerte nutzen, wie in Punkt 2, ,Bilanzaktiva (ohne
eingebettete Derivate)“ dargelegt, aulRer OGA und Investmentfonds.

Geplante und erlaubte Verwendung: Der maximale und erwartete Anteil der verwalteten Vermdgenswerte, die
Gegenstand solcher Transaktionen sein werden

Art der
Transaktionen
Maximaler Anteil
am 45 % 0%
Nettovermdgen
Erwarteter Anteil
am 1% 0%
Nettovermdgen

Wertpapierverleihgeschafte | Wertpapierentleihgeschafte

Das Gesamtrisiko aus verbrieften Wertpapieren und dem Engagement in Derivaten, Titeln mit eingebetteten
Derivaten, und vorliibergehenden Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren ist auf 100 % des Nettovermégens
begrenzt.

Bei Wertpapierleih- und -entleihgeschaften lbertragt ein Kreditgeber Wertpapiere oder Instrumente an einen
Kredithnehmer, vorbehaltlich der Verpflichtung des Kreditnehmers, gleichwertige Wertpapiere oder Instrumente
zu einem spateren Zeitpunkt oder auf Antrag des Kreditgebers zurlickzugeben.

Ein Fonds kann Wertpapiere im Portfolio entweder direkt oder Uber eines der folgenden Mittel leihen:

- ein standardisiertes Wertpapierleihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird,

- ein Wertpapierleihsystem, das von einem auf diese Art von Operationen spezialisierten Finanzinstitut
organisiert wird.

Der Kredithehmer muss Uber die gesamte Laufzeit der Leihe Sicherheiten (im Sinne der nachstehenden
Definition dieses Begriffes) leisten, die mindestens der Gesamtbewertung der geliehenen Wertpapiere
zuzuglich des Werts etwaiger Abschlage entsprechen (vgl. Absatz 8), der angesichts der Qualitat der Sicherheit
als angemessen erachtet wird.

Jeder Fonds kann Wertpapiere nur in Ausnahmefallen entleihen, wie z. B.

- wenn die verliehenen Wertpapiere nicht rechtzeitig zurlickgegeben werden;

- wenn der Fonds aus externen Grinden die Wertpapiere nicht liefern konnte, obwohl er dazu verpflichtet
war.

8. Informationen zu Finanzgarantien (voriibergehender Kauf und Verkauf von Wertpapieren) und Total
Return Swaps (TRS):

Art der finanziellen Sicherheiten:

Im Rahmen der voriibergehenden An- und Verkaufe von Wertpapieren und der auBerbdrslichen Derivate kann
der Fonds Wertpapiere und Barmittel als Sicherheiten erhalten.

Auf die erhaltenen Sicherheiten konnen Abschlage angewendet werden; diese bericksichtigen insbesondere
die Art, die Laufzeit, die Kreditqualitat und die Wahrung sowie die Volatilitat der Preise der Wertpapiere und das
Ergebnis der durchgefiihrten Krisensimulationen.

Die erhaltenen Sicherheiten missen von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Kriterien entsprechen. Sie
missen die folgenden Merkmale aufweisen:

- liquide,

- jederzeit veraul3erbar,

- diversifiziert unter Einhaltung der Regeln des OGAW in Bezug auf Zulassigkeit, Engagement und
Diversifizierung,

- von einem Emittenten begeben, der nicht dem Kontrahenten oder seinem Konzern angehort.

Anleihen stammen darlber hinaus von Emittenten aus der OECD mit einem Mindestrating von AAA bis BBB-
von Standard & Poor’s oder mit einem Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft fiir gleichwertig erachtet
wird. Anleihen durfen eine maximale Laufzeit von 50 Jahren haben.
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Die vorstehend beschriebenen Kriterien sind in der Risikopolitik nadher beschrieben, die auf der Website der
Verwaltungsgesellschaft  (www.amundi.com) einsehbar ist, und konnen insbesondere im Falle
aulergewohnlicher Marktumstande Anderungen unterliegen.

Auf die erhaltenen Sicherheiten konnen Abschlage angewendet werden; diese berlicksichtigen die
Kreditqualitat, die Volatilitdt der Preise der Wertpapiere sowie das Ergebnis der durchgefiihrten
Krisensimulationen.

Wiederverwendung von erhaltenen Barsicherheiten: Die erhaltenen Barsicherheiten kdnnen gemafR der
Risikopolitik der Verwaltungsgesellschaft in Einlagen, in Staatsanleihen, in Pensionsgeschafte oder in
kurzfristige Geldmarkt-OGAW reinvestiert werden.

Wiederverwendung von als Sicherheiten erhaltenen Wertpapieren:

Nicht zulassig: Als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere dirfen nicht verkauft, reinvestiert oder als Sicherheiten
hinterlegt werden.

Kurzbeschreibung der Wahlmethode der Intermediare sowie eventuelle Kommentare:

Normalerweise nimmt die Verwaltungsgesellschaft eine offentliche Ausschreibung vor. Im vorliegenden Fall ist
eine Gesamtausschreibung (Swapkontrakt und Market Making) fiir einen Teil der AMUNDI ETF-Fondspalette
erfolgt. Daher hat sich die Verwaltungsgesellschaft fir diesen konkreten Fonds zu einem formellen,
nachvollziehbaren und kontrollierbaren Verfahren zur Auswahl der Kontrahenten der aufllerbdrslich
abgeschlossenen Derivate verpflichtet, da der Kontrahent bereits im Rahmen der Gesamtausschreibung
ausgewahlt wurde, und sie wird dies auch nicht tun. Der Fonds kann diese Transaktionen mit BNP Paribas SA
oder einem anderen Konzernunternehmen der BNP Paribas SA als Kontrahenten und Vermittler vornehmen.

Risikoprofil:

Ihr Geld wird hauptséchlich in Finanzinstrumenten angelegt, die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewahlt
werden. Diese Instrumente unterliegen der Entwicklung und den Unwégbarkeiten der Méarkte.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Kapital nicht garantiert wird und dass es daher eventuell
nicht an sie zurtickgezahlt wird.

Der Fonds weist aufgrund seines Engagements auf den Markten eine erhdhte Volatilitat auf.
Durch die Anlagen des Fonds ist der Anteilinhaber insbesondere den folgenden Risiken ausgesetzt:

- Aktienrisiko:

Der Fonds ist zu 100 % im Referenzindex engagiert. Im Falle von Anpassungen in Verbindung mit
Zeichnungen/Ricknahmen darf das Engagement diese Obergrenze jedoch marginal Gberschreiten. Er ist damit
dem Marktrisiko im Zusammenhang mit der Entwicklung der im Referenzindex gefuihrten Aktien ausgesetzt. Die
Schwankungen der Aktienmarkte kénnen zu starken Schwankungen des Nettovermdgens fiihren, die sich
negativ auf die Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds auswirken kdnnen. Der Nettoinventarwert des
Fonds kann daher deutlich fallen. Das Aktienrisiko des Fonds ist somit hoch.

- Risiko in Verbindung mit der Entwicklung des Referenzindex

Der Fonds ist insbesondere der Entwicklung des Referenzindex nach unten wie nach oben ausgesetzt. Er ist
damit dem Marktrisiko im Zusammenhang mit der Entwicklung des Referenzindex ausgesetzt. Im Falle eines
Rickgangs des Referenzindex fallt der Wert des Fonds.

- Faktoren, die sich auf die Fahigkeit des Fonds zur Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex
auswirken kénnen:

Die Fahigkeit des Fonds zur Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex kann insbesondere von den

folgenden Faktoren beeinflusst werden:

o die Neugewichtungen des Referenzindex, der vom Fonds nachgebildet wird, kénnen insbesondere
Transaktions- und/oder Reibungskosten zur Folge haben;

o das Bestehen von Marktabgaben;

o und/oder aufgrund von geringfligigen Bewertungsabweichungen, die nicht zu einer Aussetzung der
Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds filhren. Diese Abweichungen koénnen darauf
zurlickzufihren sein, dass bestimmte Wertpapiere, die im Referenzindex gefiihrt werden,
voribergehend nicht verfligbar sind oder dass aulergewohnliche Umstidnde eintreten, die
Verzerrungen in den Gewichtungen des Referenzindex zur Folge haben, insbesondere bei Aussetzung
oder vorubergehender Unterbrechung der Notierung der im Referenzindex gefuhrten Wertpapiere.
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- Kreditrisiko:

Es stellt das Risiko der Verschlechterung der Kreditqualitat eines Emittenten oder dessen Zahlungsausfalls dar.
Diese Verschlechterung kann zu einem Rickgang des Wertes eines Titels und damit zu einem Rickgang das
Nettoinventarwerts flihren.

- Gegenparteirisiko:

Der Fonds setzt voriibergehende Kaufe und Verkaufe von Wertpapieren und/oder auf3erboérslich gehandelte
Derivate ein. Diese Transaktionen mit einem Kontrahenten setzen den Fonds einem Ausfallrisiko und/oder
einem Risiko der Nichterfiillung des Swaps durch diesen aus, das sich erheblich auf den Nettoinventarwert des
Fonds auswirken kann. Dieses Risiko konnte gegebenenfalls nicht durch die erhaltenen Sicherheiten gedeckt
werden.

- Risiken im Zusammenhang mit der vollstadndigen Nachbildung:

Die Nachbildung des Referenzindex durch die Investition in samtliche Komponenten des Referenzindex kann
mit hohen Kosten verbunden sein oder sich als sehr schwer durchfiihrbar erweisen. Des Weiteren kann der
Verwalter des Fonds Optimierungstechniken einsetzen, insbesondere die Stichproben-Technik, die darin
besteht, in eine Auswahl reprasentativer Titel aus dem Referenzindex (und nicht in alle Titel) zu investieren, und
zwar in anderen Proportionen als im Referenzindex oder sogar in Titel, die keine Komponenten des
Referenzindex sind oder in Finanztermininstrumente. Die Anwendung von Optimierungstechniken kann eine
Erhéhung der Ex-Post-Tracking Difference zur Folge haben und flhrt insbesondere zu
Performanceunterschieden zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

- Liquiditatsrisiko:

Die Markte, an denen der Fonds investiert ist, kénnen bisweilen und voribergehend von einem
Liquiditdtsmangel betroffen sein. Diese MarktunregelmaRigkeiten kénnen die Kursbedingungen beeintrachtigen,
zu denen der Fonds Positionen liquidieren, eingehen oder &ndern kann, und somit zu einem sinkenden
Nettoinventarwert fihren.

- Liquiditatsrisiko an einem Handelsplatz:
Der Borsenkurs des Fonds kann sich von seinem Referenzpreis entfernen. Die Liquiditat der Anteile des Fonds
an einem Handelsplatz kann durch eine Aussetzung beeintrachtigt werden, die unter anderem insbesondere auf
folgende Faktoren zurlickzufiihren sein kénnen:
i) eine Aussetzung oder Einstellung der Berechnung des Referenzindex durch den Indexanbieter;
ii) eine Aussetzung des bzw. der dem Referenzindex zugrunde liegenden Marktes bzw. Markte;
iii) das Unvermdgen eines bestimmten Handelsplatzes, den indikativen Nettoinventarwert des Fonds zu
beziehen oder zu berechnen;
iv) einen VerstoRR eines Market Makers gegen die an einem bestimmten Handelsplatz geltenden Regeln;
v) einen Ausfall insbesondere der Informationssysteme oder der elektronischen Systeme eines
bestimmten Handelsplatzes;
vi) alle sonstigen Ereignisse, die die Berechnung des indikativen Nettoinventarwerts des Fonds oder den
Handel mit den Fondsanteilen verhindern.

- Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung

Wie bei allen Investmentfonds birgt die Anlage in dem Fonds bestimmte Risiken, denen der Anleger nicht
ausgesetzt ware, wenn er direkt an den Markten investieren wirde.

Soweit der Fonds Techniken fur eine effiziente Portfolioverwaltung wie Wertpapierver- und entleihgeschéfte
einsetzt, und insbesondere wenn er die mit diesen Techniken verbundenen Garantien reinvestiert, ist der Fonds
Gegenpartei-, Liquiditats-, Rechts-, Verwahr- (beispielsweise die fehlende Trennung von Vermdgenswerten)
und operativen Risiken ausgesetzt, die sich auf die Performance des betroffenen Fonds auswirken kénnen.

- Liquiditatsrisiko in Verbindung mit voribergehenden Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren

Der Fonds kann bei Zahlungsausfall eines Kontrahenten von vorlibergehenden Kaufen oder Verkaufen von
Titeln Schwierigkeiten beim Handel oder der momentanen Unmdglichkeit des Handels mit bestimmten Titeln
ausgesetzt sein, in die er investiert oder die er als Garantie erhalten hat.

- Rechtliches Risiko
Die Nutzung von voriibergehenden Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren kann zu einem rechtlichen Risiko
fihren, insbesondere im Hinblick auf Kontrakte.

- Risiko, dass das Anlageziel nur teilweise erreicht wird
Kein Vermogenswert oder Finanzinstrument ermdglicht eine automatische und kontinuierliche Nachbildung des
Referenzindex, insbesondere wenn eines oder mehrere der folgenden Risiken eintreten:
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- Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von Finanztermininstrumenten

In geringem Umfang kann der Fonds aulerborslich gehandelte Finanztermininstrumente (,FTI“) oder
bdrsennotierte FTI einsetzen. Hierzu zahlen insbesondere Futureskontrakte und/oder Swaps zur Absicherung.
Diese FTI kénnen eine Reihe von Risiken beinhalten, die sich auf Vertragsebene ergeben, darunter (unter
anderem) das Gegenparteirisiko, Ereignisse, die sich auf die Absicherung oder den Referenzindex auswirken,
das Risiko im Hinblick auf steuerliche Regelungen, das aufsichtsrechtliche Risiko und das Liquiditatsrisiko.
Diese Risiken konnen ein FTI direkt beeinflussen und zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen
Kindigung des Vertrags fihren, was sich auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken kann.

Die Anlage in FTI kann ein héheres Risikoniveau mit sich bringen. Der flir den Handel mit bestimmten FTI
erforderliche Betrag ist mdglicherweise erheblich niedriger als das mit diesen Instrumenten erreichte
Engagement, was einen ,Hebeleffekt” bei jeder Transaktion bedeutet. Eine relativ geringfiigige Marktbewegung
hatte daher eine proportional duf3erst groRe Auswirkung, die sich fiir den Teilfonds als giinstig oder unglnstig
erweisen konnte.

Der Marktpreis von FTI ist sehr volatil und kann daher bedeutenden Schwankungen unterliegen.

Der Fonds kann auflerbérslich gehandelte FTI einsetzen. Auerborsliche Transaktionen kdénnen sich als
weniger liquide erweisen als auf organisierten Markten abgewickelte Geschéafte, deren Volumina im
Allgemeinen hdher sind, und ihre Preise kdnnen volatiler sein.

- Nachhaltigkeitsrisiko:

Dabei handelt es sich um das Risiko in Verbindung mit einem Ereignis oder einer Situation im Bereich Umwelt,
Soziales oder Unternehmensfihrung, dessen bzw. deren Eintreten eine erhebliche tatsachliche oder mdgliche
negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben kdnnte.

- Risiko bei der Berechnung des Index:

Der Fonds bildet einen Index nach, der von einem Indexanbieter festgelegt und berechnet wird. Der
Indexanbieter kann operativen Risiken ausgesetzt sein, die zu Fehlern bei der Festlegung, Zusammenstellung
oder Berechnung des vom Fonds nachgebildeten Index filhren kdnnen, was Verluste oder entgangene
Gewinne bei den Anlagen des Fonds oder eine Abweichung vom Ziel des Index, wie in der Indexmethodik und
der Beschreibung der Merkmale des Fonds beschrieben, zur Folge haben kann.

- Risiko der voriubergehenden Aussetzung von Zeichnungen und Ricknahmen:
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschliel3en, die Ausgabe und Ricknahme von Aktien im Einklang mit den
Bestimmungen der Geschéaftsordnung des Fonds und insbesondere in den folgenden Fallen voribergehend
auszusetzen:
¢ In allen Zeitraumen, in denen der Handel mit Anteilen/Aktien eines Organismus fiir gemeinsame Anlagen,
in den der Fonds investieren kann, eingeschrankt oder ausgesetzt ist; oder
e In allen Zeitrdumen, in denen einer der Markte oder Wertpapierborsen, an denen ein wesentlicher Teil der
Anlagen des betroffenen Fonds notiert sind oder gehandelt werden, auller wegen Ublicher Feiertage
geschlossen ist, oder wahrend denen die zugehdrigen Transaktionen eingeschrankt oder ausgesetzt sind;
oder
¢ In allen Zeitraumen, in denen der Verkauf oder die Bewertung eines wesentlichen Teils der Anlagen des
betroffenen Fonds infolge von politischen, wirtschaftlichen, militarischen oder Wahrungsereignissen oder
anderen Umstanden aulerhalb der Kontrolle oder Verantwortung der Administratoren verniinftigerweise
nicht moglich ist, ohne den Interessen der Anleger des betroffenen Fonds erheblich zu schaden oder
wenn im Ermessen des Administrators der Nettoinventarwert des Fonds nicht genau berechnet werden
kann; oder
e Bei Ausfallen der Ublicherweise zur Ermittlung des Preises eines wesentlichen Teils der Anlagen des
betroffenen Fonds verwendeten Kommunikationsmittel oder wenn die aktuellen Preise auf einem Markt
oder an einer Wertpapierborse einer der Anlagen des betroffenen Fonds aus einem anderen Grund nicht
schnell und prazise ermittelt werden kénnen; oder
e In allen Zeitrdumen, in denen mit der Realisierung oder dem Erwerb von Anlagen des betroffenen Fonds
verbundene Geldiberweisungen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen
oder Wechselkursen getatigt werden kénnen; oder
e In allen Zeitrdumen, in denen der Fonds nicht in der Lage ist, die fir die Vornahme der bei der
Rucknahme von Anteilen des betroffenen Fonds falligen Zahlungen erforderlichen Mittel zurlckzufihren;
oder
e In allen Zeitrdumen, in denen dies nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft im besten Interesse
des betroffenen Fonds ist; oder
e Wenn die Ermittlung des Werts eines wesentlichen Teils der Anlagen des Fonds aus einem beliebigen
anderen Grund unmdoglich ist; oder
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e In allen Zeitrdumen, in denen eine Aussetzung nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
notwendig ist, um eine Fusion, eine Zusammenlegung von Anteilen oder eine Restrukturierung des Fonds
vorzunehmen; oder

e wenn es unmdglich oder unpraktisch wird, derivative Instrumente fortzusetzen oder beizubehalten, die
dem Fonds ein Engagement im Referenzindex beschaffen, oder in Titel zu investieren, die im betroffenen
Referenzindex enthalten sind; oder

e Wenn eine solche Aussetzung von der Autorité des Marchés Financiers gemall der OGAW-Verordnung
verlangt wird.

Garantie oder Anlageschutz: keine

In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:

In Frage kommende Zeichner

Alle Zeichner

Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist fiir alle Zeichner und insbesondere fir Inhaber von Aktiensparplanen vom Typ PEA offen.

Dieser Fonds wendet sich an Anleger, die einen langfristigen Wertzuwachs ihres Kapitals anstreben und ein
Engagement in den Aktien der 11 Lander der Europaischen Wirtschafts- und Wahrungsunion mit héheren
Dividenden suchen, ohne jedoch auf kurzfristige Arbitragemdglichkeiten verzichten zu wollen. Der Fonds wird
standig an einer oder mehreren Bérsen notiert, und seine Anteile sind an der Bdrse standig wie einfache Aktien
handelbar. Er verbindet somit die Vorteile eines bdrsennotierten Wertpapiers mit denjenigen eines OGAW.
Darlber hinaus ist er fur Aktiensparplane vom Typ PEA zugelassen.

Der angemessene Betrag fir eine Anlage in diesen Fonds hangt von der persdnlichen Situation jedes einzelnen
Anlegers ab. Um diesen zu ermitteln, muss ein Anleger sein Privatvermdgen, seinen aktuellen Finanzbedarf
und den empfohlenen Anlagehorizont, aber auch seine Risikobereitschaft oder seine Bevorzugung
konservativer Anlagen berlcksichtigen. Anlegern wird dariber hinaus empfohlen, ihre Anlagen ausreichend zu
diversifizieren, um nicht ausschlieRlich den mit diesem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein.

Jeder Anleger wird daher gebeten, seine personliche Situation mit seinem ublichen Vermogensberater zu
erdrtern.

Die Anteile dieses FCP durfen nicht direkt oder indirekt in den USA (einschliellich der Territorien und
Besitztimer der USA) oder zugunsten von ,US-Personen® im Sinne der amerikanischen ,Regulation S der
Securities and Exchange Commission (,SEC*) angeboten oder verkauft werden.

Der Begriff ,US-Person umfasst:

(a) alle in den USA anséssigen natirlichen Personen;

(b) alle nach amerikanischem Recht organisierten oder eingetragenen Korperschaften oder Gesellschaften;

(c) alle Erbmassen (oder , Trusts®) deren Vollstrecker oder Verwalter US-Personen sind;

(d) alle Treuhandvermdgen, bei denen ein Treuhander eine ,US-Person® ist;

(e) alle Vertretungen oder Niederlassungen einer nichtamerikanischen Kérperschaft in den USA;

(f) alle von einem Finanzvermittler oder einem sonstigen ermachtigten Vertreter, der in den USA konstituiert
oder (bei natirlichen Personen) ansassig ist, nicht mit Ermessensfreiheit verwalteten Konten (mit Ausnahme
von Erbmassen oder Treuhandvermdgen);

(g) alle von einem Finanzvermittler oder einem sonstigen ermachtigten Vertreter, der in den USA konstituiert
oder (bei natirlichen Personen) ansassig ist, mit Ermessensfreiheit verwalteten Konten (mit Ausnahme von
Erbmassen oder Treuhandvermégen); und

(h) alle Korperschaften oder Gesellschaften, sofern diese

(i) nach dem Recht eines anderen Landes als den USA organisiert oder konstituiert sind und

(i) von einer US-Person in erster Linie zur Anlage in nicht gemaR dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner
jeweils aktuellen Fassung zugelassene Wertpapiere gegrindet wurden, sofern diese nicht von ,zuldssigen
Anlegern“ (im Sinne von ,Rule 501(a)“ des Gesetzes von 1933 in seiner aktuellen Fassung) mit Ausnahme von
naturlichen Personen, Erbmassen oder Trusts organisiert oder eingetragen und gehalten werden.
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Empfohlene Mindestanlagedauer:

Die empfohlene Mindestanlagedauer betragt 5 Jahren.

Modalitdten der Feststellung und Verwendung der ausschiittungsfiahigen Betrage:

Thesaurierung

Rechnungswéahrung: Euro

Merkmale der Anteile:

Denominationswahrung der Anteilsklassen: Euro

Anfianglicher Nettoinventarwert:

40,12 Euro je Fondsanteil.

Der anfangliche Nettoinventarwert entspricht dem EUR-Gegenwert des Schlusskurses des auf USD lautenden
Referenzindex vom 26. Februar 2009 dividiert durch 10. Der fir die Umrechnung des Werts des Referenzindex
zugrunde gelegte Wechselkurs ist der Referenzkurs beim letzten Fixing um 16.00 Uhr GMT von WM Reuters
am 26. Februar 2009.

Zeichnungs- und Riicknahmebedingungen:

Wie erwahnt erfolgt die Aktivitat des Fonds an einem sog. ,Primarmarkt und einem ,Sekundarmarkt®.

Personen, die Anteile erwerben oder zeichnen wollen, missen bei jedem Erwerb bzw. jeder Zeichnung von
Anteilen schriftlich bescheinigen, dass sie keine ,US-Personen® sind. Jeder Inhaber von Anteilen muss die
Verwaltungsgesellschaft des Fonds umgehend informieren, wenn er eine ,US-Person” wird.

* Zeichnungs- und Riicknahmebedingungen der Fondsanteile auf dem Primarmarkt:

Der Primarmarkt ist der Markt, auf dem neue Anteile des Fonds gezeichnet und/oder zuriickgenommen werden,
entweder (i) gegen Barzahlung oder (ii) gegen Einlagen/Ricknahmen in einen/aus einem Aktienkorb, der die
Zusammensetzung des Referenzindex widerspiegelt, zuzuglich einer Ausgleichszahlung.

Auf diesem Markt missen Zeichnungen mindestens 2500 Anteile bei der Erstzeichnung und mindestens einen
Anteil bei Folgezeichnungen umfassen. Die Riicknahmen erfolgen in ganzen Zahlen von Anteilen, wobei ein
Minimum von 100.000 EUR bzw. dem Gegenwert in der Wahrung der Anteile je Riicknahmeantrag gilt.

Die Zeichnungs- und Ricknahmeantrage fiir Anteile des Fonds werden an jedem Boérsentag in Paris
(,Borsentag®) zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr (Pariser Ortszeit) von der Verwahrstelle gesammelt. Die an
einem Bdrsentag nach 18:00 Uhr (Pariser Ortszeit) eingehenden Zeichnungs- und Ricknahmeantrage werden
wie Antrage behandelt, die am folgenden Bérsentag zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr (Pariser Ortszeit)
eingegangen sind.

Ein Bdrsentag ist ein Werktag, der im Kalender fur die Berechnung und Veréffentlichung des Nettoinventarwerts
des Fonds vorgesehen ist.

Der Nettoinventarwert des Fonds an einem Bdrsentag wird anhand des Schlusskurses des Referenzindex in
Euro desselben Tages berechnet. Der fir die Umrechnung des Werts des Referenzindex zugrunde gelegte
Wechselkurs ist der Referenzkurs beim letzten Fixing um 16.00 Uhr GMT von WM Reuters am selben Tag.

Zeichnungen/Ricknahmen, die ausschlief3lich gegen Barzahlung erfolgen

Die Antrage, die an jedem Bdrsentag zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr (Pariser Ortszeit) von der Verwahrstelle
gesammelt werden und ausschlieBlich gegen Barzahlung erfolgen, werden auf der Basis des
Nettoinventarwerts desselben Bdrsentages ausgefuhrt.
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Zeichnungen/Ricknahmen durch Einlagen/Ricknahmen in  einen/aus einem Aktienkorb, der die
Zusammensetzung des Referenzindex widerspiegelt

Die von der Verwahrstelle an einem Borsentag zwischen 9:00 Uhr und 18:00 Uhr (Pariser Zeit) gesammelten
Antrage werden am selben Bérsentag um 17:00 Uhr (Pariser Zeit) auf der Basis der vom delegierten Verwalter
festgelegten Bedingungen folgendermalen ausgefiihrt:

(1) durch Einbringung eines Aktienkorbes, der den Referenzindex widerspiegelt, wie von der
Verwaltungsgesellschaft festgelegt, und den der Zeichner ggf. liefern muss,

(2) durch Einzahlung einer Barsumme in Euro, die an den Fonds gezahlt oder von diesem vereinnahmt (die
»Ausgleichszahlung®) wird, als Bezahlung eines Zeichnungs-/Ricknahmeantrags von mindestens 2500 Anteilen
bei der Erstzeichnung und mindestens einem Anteil bei Folgezeichnungen. Die Riicknahmen erfolgen in ganzen
Zahlen von Anteilen, wobei ein Minimum von 100.000 EUR bzw. dem Gegenwert in der Wahrung der Anteile je
Ricknahmeantrag gilt. Die Ausgleichszahlung entspricht der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert der
Fondsanteile am selben Tag und dem Wert der am selben Tag zu liefernden Aktien in Euro.

Die Antrage werden gemaf der Tabelle unten ausgefihrt:

T T T: Tag der Ermittlung T+1 Geschaftstag T+2 Geschaftstage T+2 Geschéaftstage
des NIW
Zusammenfassung | zysammenfassung " " ) Abwicklung von Abwicklung von
vor 18:00 Uhr vor 18:00 Uhr Ausflihrung des Verbffentlichung des Zeichnungen Riicknahmen
der der Auftrags spatestens Nettoinventarwerts
Zeichnungsantrége Riicknahmeantrage: anT

1 AulRer bei Vereinbarung besonderer Fristen mit Ihrem Finanzinstitut.

Fir alle Zeichnungen und Ricknahmen in Form einer Einbringung/Entnahme von Wertpapieren behalt sich die
Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die angebotenen/angeforderten Wertpapiere abzulehnen und verfugt
nach Eingang des Antrags Uber eine siebentagige Frist, um ihre Entscheidung bekanntzugeben.

Die Abwicklung/Lieferung von Zeichnungen/Riicknahmen erfolgt spatestens 5 Borsentage nach dem Datum der
Berechnung und Veroéffentlichung des Nettoinventarwerts.

Antrage auf Zeichnungen und Ricknahmen missen fur ganzzahlige Mengen von Anteilen gestellt werden.

* Sammelstellen fiir Zeichnungs- und Riicknahmeantrage:

CACEIS Bank
Gesellschaftssitz: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Auftrdge, die an andere Vertriebsstellen als die oben
aufgefiihrten Stellen erteilt werden, bertlicksichtigen miissen, dass die erwdhnte Schlusszeit fir die
Auftragsannahme fiir die erwédhnten Vertriebsstellen bei CACEIS Bank gilt.

Demzufolge kénnen diese anderen Stellen ihre eigenen Annahmeschlusszeiten festlegen, die vor der oben
angegebenen liegen kénnen, um der Ubertragungsfrist der Auftrédge an CACEIS BANK Rechnung zu tragen.

* Zulassung und Handel der Fondsanteile zum/am Sekundarmarkt:

Der Sekundarmarkt ist der Markt, an dem bereits aufgelegte Fondsanteile gehandelt werden. Er umfasst
samtliche Notierungsstellen (Marktgesellschaften), an denen der Fonds zum standigen Handel zugelassen ist
oder wird.

Beim Kauf/Verkauf am Sekundarmarkt werden keine Ausgabeaufschlage/Ricknahmegebihren erhoben. Kauf-
und Verkaufsauftrage fur die einzelnen Anteilsklassen kénnen an der Bérse, an der der Fonds zum standigen
Handel zugelassen ist (oder wird), ber einen zugelassenen Vermittler abgegeben werden. Die Platzierung von
Bdrsenauftragen ist mit Kosten verbunden, auf die die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat.

Es ist keine Mindestabnahme- bzw. -verkaufsmenge von Fondsanteilen am Sekundarmarkt vorgeschrieben,
sofern die betreffende Borse keine solche festlegt.

Der Preis eines am Sekundarmarkt gehandelten Anteils ist von Angebot und Nachfrage abhangig und entspricht
ungefahr dem Referenzpreis.
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Market Maker (siehe Abschnitt ,Als Market Maker tatige Finanzinstitute®) gewahrleisten das Funktionieren des
Sekundarmarkts, indem sie als Gegenparteien auftreten. Sie verpflichten sich vertraglich gegeniber den
jeweiligen Borsengesellschaften, eine maximale Spanne zwischen dem besten Angebot und der besten
Nachfrage zu garantieren. lhre Aktivitat garantiert die Liquiditédt der Fondsanteile. Darliber hinaus gewahrleisten
die Market Maker durch ihre Arbitrage zwischen dem Primar- und dem Sekundarmarkt, dass der Borsenkurs
nicht wesentlich vom Referenzpreis abweicht.

Wird die Notierung des Referenzindex unterbrochen oder ausgesetzt, wird die Notierung des Fonds gleichzeitig
auch ausgesetzt. Bei der Wiederaufnahme der Notierung des Referenzindex wird die Notierung des Fonds
ebenfalls umgehend wieder aufgenommen und bericksichtigt die eventuelle Entwicklung des
Nettoinventarwerts des Fonds sowie des Referenzpreises seit der Unterbrechung.

Am Sekundarmarkt gekaufte Anteile konnen im Allgemeinen nicht direkt am Primarmarkt weiterverkauft werden.
Die Inhaber missen Anteile Gber einen Vermittler (z. B. einen Broker) auf einem Sekundarmarkt kaufen und
verkaufen und dabei missen sie eventuell die entsprechenden Gebilihren zahlen. Dariber hinaus kénnen die
Inhaber beim Kauf von Anteilen mehr als den tatsachlichen Nettoinventarwert zahlen und sie erhalten beim
Verkauf eventuell weniger als den tatsachlichen Nettoinventarwert.

Die Anteile des Fonds werden zum Handel auf Euronext Paris zugelassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Moglichkeit, die Notierung dieser Anteile an anderen Bdrsen zu
beantragen.

Auf Euronext Paris werden die Anteile des Fonds Uber ein Produktsegment gehandelt, das Trackern gewidmet
ist: NextTrack.

* Als Market-Maker tatige Finanzinstitute:

Am 11. Dezember 2012 ist folgendes Finanzinstitut ,Market Maker*:

BNP Paribas Arbitrage
GmbH
Gesellschaftssitz: 160-162 boulevard Mac Donald — 75019 Paris

Die Market Maker verpflichten sich, ab der Zulassung zur Notierung an einer Borse, an der der Fonds zum
Handel zugelassen ist, den Vertrieb der Fondsanteile zu Ubernehmen. Insbesondere verpflichten sich die
Market Maker, durch ihre stadndige Prasenz am Markt, diesen zu beleben (,market making“). Diese Prasenz
kommt durch die Positionierung einer Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs sowie durch ausreichende
Liquiditat zum Ausdruck.

Insbesondere haben sich die als Market Maker tatigen Finanzinstitute vertraglich gegentber Euronext Paris SA
verpflichtet, fur den Fonds die folgenden Bedingungen einzuhalten:
- einen globalen Spread von maximal 2 % zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis im zentralen
Orderbuch
- einen Mindest-Nennwert beim Kauf bzw. Verkauf, der 100.000 Euro entspricht.

Die Verpflichtungen der Market-Maker ruhen, wenn der Wert des Referenzindex nicht verfligbar ist oder wenn
der Handel mit einem der Wertpapiere, die in ihm gefihrt werden, ausgesetzt ist. Die Verpflichtungen der
Market Maker ruhen generell bei Anomalien oder Schwierigkeiten am betreffenden Borsenmarkt, die die
normale Marktbelebung unmaoglich machen (z. B. Stérungen der Notierung usw.).

Die Market Maker miissen ebenfalls sicherstellen, dass der Borsenkurs der Fondsanteile nicht um mehr als
1,5 % nach oben bzw. unten vom Referenzpreis des Fonds abweicht.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Market Maker bitten, die Bewertung des Fonds zu unterbrechen, wenn
aulergewohnliche Umstande dies erforderlich machen und das Interesse der Anteilinhaber dies erfordert.

BEDINGUNGEN FUR DEN KAUF UND VERKAUF AUF DEM SEKUNDARMARKT

Wenn der quotierte Borsenwert der Anteile oder Aktien des Fonds erheblich vom Referenzpreis abweicht, oder
wenn die Notierung der Anteile des Fonds ausgesetzt ist, kann es den Anlegern unter den nachstehend
dargelegten Bedingungen gestattet werden, ihre Anteile auf dem Primarmarkt unmittelbar vom notierten Fonds
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zuricknehmen zu lassen, ohne dass die im Abschnitt ,Zeichnungs- und Ricknahmeprovisionen (nur fir
Primarmarktteilnehmer)“ festgeschriebenen Mindestgréf3enanforderungen zur Anwendung kommen.

Die Gelegenheit zu einer solchen Offnung des Primarmarktes und die Dauer dieser Offnung werden von der
Verwaltungsgesellschaft unter Anwendung der nachstehend aufgeflihrten Kriterien beschlossen, deren Analyse
die Einschatzung der Erheblichkeit der Marktstérung ermoglicht:

- die Prufung, ob die Aussetzung voribergehend ist oder nicht, oder ob die Stérung des
Sekundarmarktes an einem maoglichen Notierungsort erheblich ist;

- der Zusammenhang zwischen der Marktstérung und den Marktteilnehmern auf dem Sekundarmarkt
(wie z. B. ein Ausfall aller oder eines Teils der Market Maker an einem bestimmten Markt oder ein
Ausfall der Betriebs- oder Computersysteme am jeweiligen Notierungsort), jedoch unter Ausschluss
eventueller Stérungen, die auf externe Ursachen zurickzufiihren sind, die nichts mit dem
Sekundarmarkt fir die Anteile oder Aktien des Fonds zu tun haben, wie z. B. insbesondere ein Ereignis,
das sich auf die Liquiditat und die Bewertung aller oder eines Teils der Komponenten des
Referenzindex auswirkt;

- die Analyse aller sonstigen objektiven Umstande, die sich auf die Gleichbehandlung und/oder die
Interessen der Inhaber der Anteile des Fonds auswirken kdnnen.

In Abweichung von den Bestimmungen 2zu den Geblhren im Abschnitt ,Zeichnungs- und
Rucknahmeprovisionen (nur fur Primarmarktteilnehmer)® unterliegen in diesem Fall auf dem Primarmarkt
getatigte Ricknahmen von Anteilen ausschlief3lich einer Ricknahmegeblhr von max. 1%, die vom Fonds
vereinnahmt wird und die dem Fonds entstandenen mit der Transaktion verbundenen Kosten abdecken soll.

In diesen Fallen der ausnahmsweisen Offnung des Primarmarkts verdffentlicht die Verwaltungsgesellschaft auf
der Website amundietf.com das Verfahren, mit dem die Anleger ihre Anteile auf dem Primarmarkt zurtickkaufen
lassen kénnen. Die Verwaltungsgesellschaft Gbermittelt dieses Verfahren au3erdem an das Marktunternehmen,
das die Notierung der Anteile des Fonds vornimmt.

Datum und Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Taglich
Ort und Bedingungen der Verdffentlichung und Bekanntgabe des Nettoinventarwerts:

Der Nettoinventarwert wird taglich berechnet und verdffentlicht, sofern die Kotierungsbérse Euronext Paris
geoffnet ist oder wenn eine der Borsen gedffnet ist, an denen der Fonds zugelassen ist, (insbesondere Borsa
Italiana, Deutsche Borse, London Stock Exchange und SIX Swiss Exchange), wovon Tage ausgenommen sind,
an denen Kotierungsmarkte von Bestandteilen des Referenzindex geschlossen sind, sofern die Deckung der
Orders auf dem Primar- und Sekundarmarkt moéglich ist.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist auf formlose Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft und Uber deren
Website amundietf.com erhaltlich.

An den Tagen der Veroffentlichung des Nettoinventarwerts verdffentlicht Euronext Paris dariiber hinaus einen
Referenzpreis in Euro.

Kosten und Gebiihren:

* Ausgabeaufschlage und Riicknahmegebiihren:

Ausgabeaufschldge und Ricknahmegeblihren werden zum vom Anleger gezahlten Ausgabepreis
hinzugerechnet bzw. vom Rlicknahmepreis abgezogen. Die vom Fonds vereinnahmten Ausgabeaufschldge und
Riicknahmegebiihren dienen zur Deckung der Kosten, die dem Fonds bei der Anlage oder Auflésung von
Anlagen des verwalteten Vermbgens entstehen. Die nicht vom Fonds vereinnahmten Ausgabeaufschldge und
Riicknahmegebiihren flieBen der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsgesellschaft usw. zu.
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- Auf dem Primarmarkt:

Bei Zeichnung und Riicknahme anfallende Kosten

Berechnungsgrundlage Zinsen
zulasten des Anlegers 959 9

Nicht vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag &exﬁ?;ﬁz{i?g?: 2 % pro Zeichnungsantrag

Vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag h;(eﬁﬁ?;rﬁrxig?:

max. 1 %
Nicht vom Fonds vereinnahmte Rucknahmegebihr Nettoinventarwert 2 % pro Rucknahmeantra
9 X Anzahl Anteile °p 9
Vom Fonds vereinnahmte Riicknahmegebiihr Nettoinventarwert o
max. 1 %

X Anzahl Anteile

Die Verwaltungsgesellschaft erhebt nach bestimmten Kriterien Zeichnungs- und Riicknahmegebtihren, die vom
Fonds vereinnahmt werden, damit die tatsachlichen Kosten fir die Anpassung des Portfolios und insbesondere
die Ausflhrungskosten oder auch die mit der Besteuerung verbundenen Kosten durch die
Primarmarktteilnehmer getragen werden.

Ausnahmen:
Die Verwaltungsgesellschaft, BNP Paribas Arbitrage und BNP Paribas SA sind vom nicht vom Fonds
vereinnahmten Ausgabeaufschlag und von der nicht vom Fonds vereinnahmten Ricknahmegebuhr befreit.

Die Art dieser Gebihren wird in dem Abschnitt Uber die Ausgabeaufschldage und Ricknahmegebiihren
beschrieben.

- Auf dem Sekundarmarkt:

Beim Kauf/Verkauf am Sekundarmarkt werden keine Ausgabeaufschlage/Riicknahmegebihren erhoben. Kauf-
und Verkaufsauftrage fur Anteile kénnen an jeder Borse, an der der Fonds zur Notierung zugelassen ist, tUber
einen zugelassenen Intermediar abgegeben werden. Allerdings ist die Platzierung eines Bdrsenauftrags mit
Kosten verbunden, auf die die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss hat (z.B. Maklergebuhren fur Kauf- und
Verkaufsauftrdge fur Anteile, die an der Bérse durchgefihrt werden und durch den Finanzintermediar des
Anlegers erhoben werden).

Die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot oder der Kauf von Fondsanteilen kdnnen in bestimmten
Landern Beschrankungen unterliegen. Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Werbung seitens einer
beliebigen Person in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Werbung rechtswidrig ware
oder in dem die Person, die ein solches Angebot macht oder eine solche Werbung verbreitet nicht die hierfir
erforderlichen Voraussetzungen erfiillt, oder gegentber irgendeiner Person, gegeniber ein solches Angebot
oder eine solche Werbung rechtswidrig waren.

« Betriebs- und Verwaltungskosten:

Diese Kosten umfassen alle dem Fonds direkt belasteten Kosten aul3er den Transaktionskosten.

Ein Teil der Verwaltungskosten kann an Vertriebsstellen riickverglitet werden, mit denen die
Verwaltungsgesellschaft  Vertriebsvereinbarungen geschlossen hat. Diese Vertriebsstellen kbnnen
gegebenenfalls derselben Unternehmensgruppe wie die Verwaltungsgesellschaft angehéren. Diese Geblhren
werden auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Finanzverwaltungsgebiihren berechnet und der
Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.

Zu diesen Kosten kénnen hinzukommen:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebiihren. Bei diesen handelt es sich um eine
Vergiitung der Verwaltungsgesellschaft fiir den Fall, dass der Fonds seine Ziele (bertrifft. Sie
werden somit dem Fonds belastet;

- mit voriibergehenden Kéufen und Verkéufen von Wertpapieren verbundene Kosten.

Néhere Angaben zu den Kosten, die dem Fonds tatsdchlich belastet werden, sind dem Dokument mit
wesentlichen Informationen fiir den Anleger zu entnehmen.
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Kosten, die dem OGAW berechnet werden Berechnungsgrundlage Satz in Prozent
P Verwaltungsgebihren und Gebihren, die von anderen Nettovermdgen max. 0,3 % inkl.
1 Dienstleistern als der Verwaltungsgesellschaft erhoben MwsSt.
werden (CAC, Verwahrstelle, Vertriebsstelle, Anwalte)
P Maximale indirekte Gebiihren (Provisionen und Nettovermdgen keine
2 Verwaltungsgebuhren)
P Transaktionsprovision - -
3 - - -
Von der Verwahrstelle vereinnahmt _ keine
- Wird auf jede Transaktion -
***** erhoben
Von der VenNaItungsge_seIIschaft vereinnahmt
P An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebihren Nettovermdégen keiﬁe
4 -

Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds verbucht.
Folgende unten aufgefuhrten Kosten kénnen zu Gebuhren hinzukommen, die dem Fonds berechnet werden:
- Die mit der Einziehung von Forderungen des Fonds verbundenen auRerordentlichen Rechtskosten;
- Die Kosten in Verbindung mit falligen Beitrdgen der Verwaltungsgesellschaft an die AMF im Rahmen der
Verwaltung des Fonds.

* Provisionen in Form von Sachleistungen:

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt weder in ihrem eigenen Namen noch fiir Dritte Provisionen in Form von
Sachleistungen.

Hinweis:

Die Besteuerung der vom Fonds ausgeschitteten Summen bzw. der latenten oder vom Fonds erzielten
Wertsteigerungen bzw. Verluste hangt von den Steuerbestimmungen ab, die fur die personliche Situation eines
Anlegers gelten, sowie von seinem Steuerwohnsitz und/oder dem Rechtsraum, in dem die Anlage in den
OGAW erfolgt.

Bestimmte, vom Fonds an Anleger mit Steuerwohnsitz aulRerhalb Frankreichs ausgeschiittete Ertrage kénnen
im entsprechenden Land einer Quellensteuer unterliegen. Wir empfehlen lhnen, sich diesbezuglich bei lhrem
gewohnten Berater zu erkundigen.

Dariliber hinaus werden die Anleger darauf hingewiesen, dass die Richtlinien zur Besteuerung von Zinsertragen
den Vertretern und Bevollmachtigten des Fonds sowie bestimmten Anteilinhabern gewisse steuerliche
Verpflichtungen auferlegen.

Weitere Vorschriften, die ahnliche Verpflichtungen auferlegen, dirften in Rechtsrdumen auflerhalb der
Européischen Union eingefihrt werden. Grundsatzlich kdnnen gemal dieser Richtlinie und mdglicherweise
gemal anderen, ahnlichen Vorschriften, die eventuell verabschiedet werden, Zinszahlungen - die den
bestimmten Anteilinhabern zufallenden Ertrag aus dem Verkauf, der Rlckerstattung oder der Ricknahme von
Fondsanteilen umfassen kdnnen — unter bestimmten Bedingungen den o6rtlichen Steuerbehérden mitgeteilt
werden.

Weitere Informationen finden die Anteilinhaber im Jahresbericht des Fonds.

Wertpapierleih- und Pensionsgeschifte:
Im Rahmen von Wertpapierleih- und Pensionsgeschaften hat Amundi AM, eine Tochtergesellschaft von Amundi,
Amundi Intermédiation im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung mit der Durchflihrung von Transaktionen
im Auftrag des OGA beauftragt, insbesondere Folgendem:

- Beratung bei der Auswahl der Gegenparteien

- Vorbereitung des Abschlusses von Marktvertragen,

- qualitative und quantitative Kontrolle der Besicherung (Kontrolle der Streuung, der Ratings, der Liquiditat)

der Pensions- und Wertpapierleihgeschéafte

Die Ertrage aus diesen Transaktionen flieken dem OGA zu. Diese Transaktionen verursachen Kosten, die vom
OGA getragen werden. Amundi Intermédiation darf nicht mehr als 50 % der mit diesen Transaktionen erzielten
Ertrage in Rechnung stellen.
Mit der Durchfihrung dieser Transaktionen durch Amundi Intermédiation, einem Unternehmen, das derselben
Gruppe angehoért wie die Verwaltungsgesellschaft, ist das Risiko eines potenziellen Interessenskonfliktes
verbunden.
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Auswahl der Vermittler:

Richtlinien fir die Auswahl von Gegenparteien fir OTC-Derivatekontrakte oder voriibergehende Verkaufe von
Wertpapieren

Die Verwaltungsgesellschaft befolgt insbesondere bei vorlibergehenden Kaufen und Verkdufen von
Wertpapieren und bei bestimmten Derivaten wie Total Return Swaps eine Richtlinie zur Auswahl von
Gegenparteien.

Amundi Intermédiation schlagt Amundi Asset Management eine indikative Liste von Gegenparteien vor, deren
Eignung zuvor vom Kreditrisikoausschuss der Amundi-Gruppe hinsichtlich des Gegenparteirisikos validiert
wurde. Diese Liste wird dann vom Amundi Asset Management in Ad-hoc-Ausschissen, den
,Brokerausschissen®, validiert.

Der Zweck der Brokerausschisse ist:
- die Uberwachung der Betrage (Courtagen auf Aktien und Nettobetrdge bei den anderen Produkten)
nach Vermittler/Gegenpartei, nach Art des Instruments und gegebenenfalls nach Markt;
- ihre Stellungnahme zur Servicequalitat des Trading Desks von Amundi Intermédiation abzugeben;
- die Uberprifung von Brokern und Gegenparteien und die Erstellung einer Liste von Brokern und
Gegenparteien flir den kommenden Berichtszeitraum. Amundi Asset Management kann beschliel3en, die
Liste einzugrenzen oder erweitern zu lassen. Jeder Erweiterungsvorschlag der Liste der Gegenparteien
durch Amundi Asset Management anlasslich einer Ausschusssitzung oder im Nachhinein wird dann
erneut dem Kreditrisikoausschuss von Amundi zur Analyse und Genehmigung vorgelegt.
Die Brokerausschiisse von Amundi Asset Management setzen sich aus den Geschéftsflihrern oder deren
Vertretern, Vertretern des Trading Desks von Amundi Intermédiation, einem Betriebsleiter, einem
Risikomanager und einem Compliance-Manager zusammen.

Die Bewertung der Gegenparteien fur ihre Aufnahme in die Empfehlungsliste von Amundi Intermédiation wird
von mehreren Teams durchgefiihrt, die nach unterschiedlichen Kriterien entscheiden:

- Gegenparteirisiko: Das Kreditrisiko-Team von Amundi unter der Leitung des Kreditrisikoausschusses der
Amundi-Gruppe ist flir die Bewertung jeder Gegenpartei nach bestimmten Kriterien (Aktienbesitz,
Finanzprofil, Governance usw.) verantwortlich;

- Qualitdt der Orderausfihrung: Die operativen Teams fir die Orderausfiihrung innerhalb der
Amundi-Gruppe beurteilen die Qualitéat der Ausfiihrung anhand mehrerer Elemente entsprechend der
Instrumente und der betreffenden Markte (Qualitat der Tradinginformationen, erhaltene Preise, Qualitat
der Vertragsbedingungen);

- Qualitat der Handhabung nach der Ausfihrung.

Die Auswahl beruht auf dem Prinzip der Auswahl der besten Kontrahenten des Marktes und zielt auf die
Berucksichtigung einer begrenzten Zahl von Finanzinstituten ab. Es werden im Wesentlichen Finanzinstitute
aus OECD-Landern mit einem Mindestrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor’s bei der Platzierung der
Transaktion oder einem von der Verwaltungsgesellschaft fir gleichwertig erachteten Rating ausgewahlt.

Richtlinie zur Auswahl von Brokern

Die Verwaltungsgesellschaft definiert wahrend der ,Brokerausschiisse” eine Liste der zugelassenen Broker auf
Vorschlag von Amundi Intermédiation, die von der Verwaltungsgesellschaft nach vordefinierten Auswahlkriterien
erweitert oder bei Bedarf angepasst werden kann.

Die ausgewahlten Broker werden regelmaRig gemal der Ausflhrungspolitik der Verwaltungsgesellschaft
Uberwacht.

Die Bewertung der Broker fir ihre Aufnahme in die Empfehlungsliste von Amundi Intermédiation wird von
mehreren Teams durchgefiihrt, die nach unterschiedlichen Kriterien entscheiden:

- auf Broker beschranktes Universum, die die Abwicklung von Geschéaften in Form von Lieferung gegen Zahlung
(Delivery versus Payment, DvP) oder gegen bérsennotierte Derivate zulassen,;

- Qualitat der Orderausfihrung: Die operativen Teams fiir die Orderausfihrung innerhalb der Amundi-Gruppe
beurteilen die Qualitat der Ausfiihrung anhand mehrerer Elemente entsprechend der Instrumente und der
betreffenden Markte (Qualitat der Tradinginformationen, erhaltene Preise, Qualitat der Vertragsbedingungen);

- Qualitat der Handhabung nach der Ausfiihrung.

IV. ANGABEN ZUM VERTRIEB

Anteilinhaber werden (ber Anderungen, die den Fonds betreffen, entsprechend den von der
Finanzmarktaufsicht AMF festgelegten Modalitaten informiert: direkte Benachrichtigung oder Uber andere Mittel
(Finanzinformation, Halbjahresbericht usw.).
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Finanzinformationen koénnen Uber die Presse und/oder auf der Website www.amundi.fr unter
LAktuelles” veroffentlicht werden.

Der Prospekt des Fonds, der letzte Jahres- und Zwischenbericht sowie der Nettoinventarwert des Fonds
werden auf formlose schriftliche Anfrage des Anteilinhabers an nachstehende Anschrift innerhalb einer Woche
zugesandt:

Amundi Asset Management - Amundi ETF - 91-93, Boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 PARIS Cedex 15

Die Verwaltungsgesellschaft stellt den Anlegern Informationen Uber die Berlicksichtigung von sozialen, Umwelt-
und Governance-Kriterien in ihrer Anlagepolitik auf ihrer Website amundi.com und im Jahresbericht des Fonds
zur Verfligung.

Die Transparenzpolitik ist auf einfache Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft und auf ihrer Website
amundietf.com verfligbar, und Angaben zur Zusammensetzung des Vermdgens des Fonds sind auf einfache
Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft und auf ihrer Website amundietf.com verfligbar, wo sie mit einer
Verzégerung von mindestens drei Borsentagen veroffentlicht werden.

AuBerdem kann die Verwaltungsgesellschaft professionellen Anlegern, die von der ACPR, vom AMF oder
vergleichbaren europaischen Behdrden kontrolliert werden, ausschliefllich zu Zwecken der Berechnung der
regulatorischen Anforderungen in Verbindung mit der Solvabilitat-1-Richtlinie Gber die Zusammenstellung der
Vermdgenswerte des Fonds direkt oder indirekt Auskunft erteilen. Diese Auskunft erfolgt gegebenenfalls mit
einer Frist von nicht weniger als 48 Stunden ab der Verdffentlichung des Nettoinventarwerts.

Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Website amundietf.com erhaltlich.

Der Referenzpreis:

Der Referenzpreis wird von der Marktgesellschaft wahrend der Bérsenéffnungszeit an jedem Tag verdffentlicht,
der im Kalender fiir die Berechnung und Veréffentlichung des Nettoinventarwerts des Fonds vorgesehen ist.

Ein Borsentag ist ein Werktag, der im Kalender fiir die Berechnung und Veréffentlichung des
Nettoinventarwerts des Fonds vorgesehen ist.

Der Referenzpreis ist der theoretische Borsenwert des Fonds zum Zeitpunkt ,t“, der von den Market Makern
und Intraday-Anlegern als Referenz verwendet wird. Er wird von jedem Notierungsplatz festgelegt, bei dem
die Fondsanteile zur Notierung und zum Handel zugelassen sind.

Der Referenzpreis wird automatisch laufend wahrend des ganzen Bdrsentages auf den neuesten Stand
gebracht.

Wenn eine oder mehrere Bdrsen, an denen die Aktien notiert sind, die im Referenzindex gefiihrt werden,
Wenn eine oder mehrere Borsen, an denen die Anleihen geflihrt werden, Wenn der US-amerikanische Markt
oder mehrere Boérsen, an denen Anleihen, die im Referenzindex gefuhrt werden, geschlossen sind (z. B. an
Feiertagen im Sinne des Target-Kalenders), so dass die Berechnung des Referenzpreises unmaoglich ist, kann
der Handel mit Fondsanteilen ausgesetzt werden.

Bei Euronext Paris wird der Referenzpreis wahrend der gesamten Offnungszeit in Paris (9:00 Uhr bis 17:35
Uhr) alle 15 Sekunden veroffentlicht. Der Referenzpreis wird auf der Website der Euronext Paris
(euronext.com) und von den meisten Finanzinformationsdiensten (Reuters, Bloomberg etc.) laufend
verdffentlicht.

Reservierungsschwellenwerte werden unter Anwendung eines Abweichungssatzes von 2 % nach oben und
nach unten vom Referenzpreis der Anteile des Fonds festgelegt, der von Euronext Paris S.A. berechnet und
im Verlauf der Notierung in Abhéngigkeit von der Entwicklung des Referenzindex durch Schatzung aktualisiert
wird.
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Verordnung (EV) 2019/2088 tiber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor (die sogenannte ,,Offenlegungsverordnung®)

Als Finanzmarktteilnehmer unterliegt die Verwaltungsgesellschaft des Fonds der Verordnung 2019/2088 vom
27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die
sogenannte ,Offenlegungsverordnung®).

Diese Verordnung stellt einheitliche Regeln fur die Finanzmarktteilnehmer beziglich der Transparenz auf, was
die Einbeziehung der Nachhaltigkeitsrisiken (Artikel 6 der Verordnung), die Berlcksichtigung negativer
Auswirkungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, die Férderung umweltbezogener oder sozialer Merkmale im
Rahmen des Anlageverfahrens (Artikel 8 der Verordnung) oder die Ziele fur eine nachhaltige Investition (Artikel
9 der Verordnung) betrifft.

Das Nachhaltigkeitsrisiko ist als ein Ereignis oder eine Situation im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfiihrung definiert, dessen bzw. deren Eintreten eine erhebliche tatsachliche oder mdgliche
negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben kénnte.

Eine nachhaltige Investition entspricht einer Anlage in einer Wirtschaftsaktivitat, die einen Beitrag zu einem
Umweltziel leistet, das zum Beispiel mittels Kennzahlen im Hinblick auf die effiziente Nutzung von Ressourcen
in Bezug auf die Nutzung von Energie, erneuerbaren Energien, Rohstoffen, Wasser und Land, im Hinblick auf
die Produktion von Abfallen und Treibhausgasemissionen oder im Hinblick auf Auswirkungen auf die
Biodiversitat und die Kreislaufwirtschaft gemessen wird, oder einer Anlage in einer Wirtschaftsaktivitat, die
einen Beitrag zu einem sozialen Ziel leistet, insbesondere einer Anlage, die einen Beitrag zur Bekdmpfung der
Ungleichheit leistet oder die den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die gesellschaftliche Integration oder die
Arbeitsbeziehungen foérdert, oder einer Anlage in Humankapital oder wirtschaftlich oder sozial benachteiligten
Communitys, mit der Maligabe, dass solche Anlagen keinem dieser Ziele wesentlich schaden und dass die
Unternehmen, in die die Investitionen erfolgen, eine gute Unternehmensfihrung an den Tag legen,
insbesondere mit Blick auf ordentliche Fiihrungsstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Fachkrafteverglitung und
Erfillung der Steuerverpflichtungen.

Dieser Fonds verfolgt das Ziel, so genau wie mdglich — aufwarts wie abwarts — die Wertentwicklung eines Index
nachzubilden, in dessen Methodik die Nachhaltigkeitsrisiken nicht einbezogen sind. Der Fonds berlcksichtigt
somit keine Nachhaltigkeitsrisiken bei seinem Anlageverfahren.

Die Verordnung (UE) 2020/852 (die ,, Taxonomie-Verordnung®) uber die Einrichtung eines Rahmens zur
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und Anderung der Verordnung iiber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind nachhaltige Investitionen im Umweltplan Investitionen in eine oder
mehrere wirtschaftliche Tatigkeit(en), die hinsichtlich des Umweltplans gemaR der Verordnung als nachhaltig
angesehen werden kann bzw. kdnnen. Bevor der Grad der okologischen Nachhaltigkeit einer Investition
bestimmt werden kann, wird eine wirtschaftliche Tatigkeit im Umweltplan als nachhaltig angesehen, wenn sie
einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umwelizielen
leistet, ein oder mehrere in der Verordnung festgelegte umweltbezogene Ziele nicht erheblich gefahrdet, unter
Einhaltung der in der Verordnung genannten Mindestgarantien umgesetzt wird und die Kriterien einer
technischen Prifung erfillt, die von der Europaischen Kommission entsprechend der Taxonomie-Verordnung
festgelegt wurden.

V. ANLAGEREGELN

Der Fonds halt sich an die durch die europaische Richtlinie Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 vorgegebenen
Anlagerichtlinien.

Der Fonds halt sich an die durch den regulatorischen Teil des Code Monétaire et Financier (CMF; franzésisches
Wahrungs- und Finanzgesetzbuch) vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Quoten.

Fir den Fonds gelten die rechtlichen Anlageregeln fir OGAW, deren Vermoégen bis zu 10 % in andere OGA
investiert ist, sowie diejenigen fiir seine AMF-Klassifizierung ,Aktien aus Landern der Eurozone®.

Die wichtigsten von dem Fonds eingesetzten Finanzinstrumente und Verwaltungstechniken sind in Kapitel 1.2

,Sonderbestimmungen“ des Prospekts beschrieben. Anderungen des CMF werden von der
Verwaltungsgesellschaft bei der Verwaltung des Fonds beriicksichtigt, sobald sie in Kraft treten.
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DER FONDS WIRD AUF KEINERLEI WEISE VON MSCI INC. (,MSCI“), ODER VON IRGENDEINER
TOCHTERGESELLSCHAFT VON MSCI, VON IHREN INFORMATIONSLIEFERANTEN ODER VON
IRGENDEINER DER AN DER EINRICHTUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG DER MSCI-INDIZES
BETEILIGTEN UNTERNEHMEN (ALLGEMEIN ,MSCI PARTEIENY) GESPONSERT, GARANTIERT,
VERKAUFT ODER GEFORDERT. DIE MSCI-INDIZES SIND DAS AUSSCHLIESSLICHE EIGENTUM VON
MSCI UND SIND MARKEN VON MSCI ODER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN. DIE MSCI-INDIZES
SIND GEGENSTAND EINER LIZENZ, DIE AMUNDI ASSET MANAGEMENT FUR BESTIMMTE ZWECKE
GEWAHRT WURDE. DIE MSCI-PARTEIEN GEBEN KEINE EMPFEHLUNGEN UND KEINE
AUSDRUCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GEWAHRLEISTUNGEN GEGENUBER DEM EMITTENTEN DES
FONDS, DEN ANTEILINHABERN DES FONDS ODER IRGENDWELCHEN DRITTEN NATURLICHEN ODER
JURISTISCHEN PERSONEN AB IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT EINER ANLAGE IN
FONDSANTEILE IM ALLGEMEINEN ODER IN DIE ANTEILE DES FONDS IM BESONDEREN ODER DIE
FAHIGKEIT DER MSCI-INDIZES, DIE PERFORMANCE DES ENTSPRECHENDEN AKIENMARKTES
NACHZUBILDEN. MSCI ODER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN SIND INHABER BESTIMMTER NAMEN,
EINGETRAGENER MARKEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE RUCKSPRACHE MIT
AMUNDI ASSET MANAGEMENT ODER DEM FONDS BESTIMMT, ZUSAMMENGESTELLT UND
BERECHNET WERDEN. DIE MSCI-PARTEIEN SIND IN KEINSTER WEISE GEHALTEN, BEI DER
BESTIMMUNG, ZUSAMMENSTELLUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES DIE BEDURFNISSE
VON AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DER ANTEILINHABER DES FONDS ODER SONSTIGER
NATURLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN ZU BERUCKSICHTIGEN. DIE MSCI-PARTEIEN HABEN
KEINE VERANTWORTUNG FUR UND KEINEN EINFLUSS AUF DIE BESTIMMUNG DES
AUFLEGUNGSDATUMS, DEN PREIS ODER DIE ANZAHL DER ANTEILE DES FONDS ODER DIE WAHL
UND DIE BERECHNUNG DER FORMEL ZUR FESTSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS DES FONDS.
DIE MSCI-PARTEIEN HABEN KEINE VERANTWORTUNG ODER VERPFLICHTUNG GEGENUBER DEM
EMITTENTEN DES FONDS, DEN INHABERN DER ANTEILE DES FONDS ODER DRITTEN NATURLICHEN
ODER JURISTISCHEN PERSONEN IN BEZUG AUF DIE VERWALTUNG, DAS MANAGEMENT ODER DIE
VERMARKTUNG DES FONDS.

MSCI BEZIEHT DIE BEI DER BERECHNUNG DER INDIZES VERWENDETEN INFORMATIONEN ZWAR AUS
QUELLEN, DIE MSCI FUR ZUVERLASSIG ERACHTET, DIE MSCI-PARTEIEN UBERNEHMEN JEDOCH
KEINE GEWAHRLEISTUNG FUR DIE AUTHENTIZITAT, DIE RICHTIGKEIT UND/ODER DIE
VOLLSTANDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIESEN INDIZES ENTHALTENER
DATEN. DIE MSCI-PARTEIEN UBERNEHMEN KEINE AUSDRUCKLICHE ODER IMPLIZITE
GEWAHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE DER EMITTENT DES FONDS, DIE INHABER
SEINER ANTEILE ODER IRGENDWELCHE DRITTEN NATURLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN
MIT DER VERWENDUNG DER INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIESEN INDIZES ENTHALTENER
DATEN ERZIELEN. DIE MSCI-PARTEIEN UBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FUR IRGENDWELCHE FEHLER,
AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN IN BEZUG AUF EINEN MSCI-INDEX UND/ODER
IRGENDWELCHE EVENTUELL DARIN ENTHALTENE INFORMATIONEN. DARUBER HINAUS
UBERNEHMEN DIE MSCI-PARTEIEN KEINE AUSDRUCKLICHEN ODER IMPLIZITEN
GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE MARKTFAHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG DER INDIZES ODER
DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. UNBESCHADET DES
VORGENANNTEN HAFTEN DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FUR IRGENDWELCHE DIREKTE,
INDIREKTE ODER SONSTIGE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST
WENN DIE MSCI-PARTEIEN UBER DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN INFORMIERT WAREN.

VI. GESAMTRISIKO

Verfahren zur Berechnung des Engagements.

VIl. REGELN FUR DIE BEWERTUNG UND VERBUCHUNG DER VERMOGENSWERTE

Grundsatz
Die Rechnungslegung erfolgt unter Einhaltung der allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften:
- Fortfihrung der Geschaftstatigkeit,
- von einem Geschaftsjahr zum anderen standig koharente Rechnungslegungsmethoden,
- Abgrenzung der jeweiligen Geschéaftsjahre.
Die fur die Verbuchung der Elemente des Vermoégens zugrunde gelegte Methode ist die Methode der
historischen Kosten, aul3er fir die Bewertung des Portfolios.

Regeln fiir die Bewertung des Vermégens
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Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Anteils erfolgt unter Bericksichtigung der im Folgenden
dargelegten Berechnungsregeln:

- Franzésische und auslandische bérsennotierte Wertpapiere werden zu ihrem Marktpreis bewertet. Die
Bewertung zum Referenz-Marktpreis erfolgt nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten
Regeln. In den Fonds eingebrachte oder von ihm gehaltene Wertpapiere werden zum letzten
Borsenkurs bewertet.

- Unterschiede zwischen den zur Berechnung des Nettoinventarwerts zugrunde gelegten Borsenkursen
und den historischen Kursen der Wertpapiere des Korbes werden im Konto
~Schatzungsunterschiede® registriert.

Es gilt jedoch Folgendes:

- Wertpapiere, deren Kurs nicht am Tag der Bewertung festgestellt wurde oder deren Kurs korrigiert
wurde, werden unter Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft zu ihrem madglichen Verhandlungswert
bewertet Diese Bewertungen und ihre Rechtfertigung werden dem Abschlussprifer bei seiner Kontrolle
mitgeteilt.

- Die Bewertung von handelbaren Schuldtiteln und &hnlichen Wertpapieren, fir die keine bedeutenden
Transaktionen erfolgen, geschieht mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Methode. Der
zugrunde gelegte Wert entspricht demjenigen von Emissionen vergleichbarer Wertpapiere, ggf. unter
Berlcksichtigung einer Abweichung, um den intrinsischen Merkmalen des Emittenten des Wertpapiers
Rechnung zu tragen. Handelbare Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von héchstens drei Monaten ohne
besondere Sensibilitdit kdnnen jedoch auch nach der linearen Methode bewertet werden. Die
Modalitaten fir die Anwendung dieser Regeln werden von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Im
Einklang mit den Anweisungen der Autorité des Marchés Financiers (AMF) werden handelbare
Schuldtitel (auRer Staatsanleihen) wie folgt bewertet:

o Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zu drei Monaten (Kurzlaufer): die Bewertung erfolgt zu
den Anschaffungskosten, mit Verteilung der Ab- oder Aufwertung auf die verbleibende Laufzeit;

o Titel mit einer Restlaufzeit von Uber drei Monaten und bis zu einem Jahr: werden zum amtlich
notierten Euribor-Satz und in Abhangigkeit von der Bonitat des Emittenten zu- bzw. abzlglich
eines Auf- bzw. Abschlags bewertet;

o Titel mit einer Restlaufzeit von Uber einem Jahr: werden zum Satz des entsprechenden BTAN
und in Abhangigkeit von der Bonitat des Emittenten zu- bzw. abziiglich eines Auf- bzw.
Abschlags bewertet.

- Staatsanleihen werden zu ihrem Marktpreis bewertet, der taglich von der Banque der France
veroffentlicht wird.

- Aktien oder Anteile von OGAW werden zum letzten bekannten Nettoinventarwert bewertet.

- Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden unter Verantwortung der
Verwaltungsgesellschaft zu ihrem wahrscheinlichen Handelswert bewertet. Sie werden unter
Zuhilfenahme ihres Nennwerts und der Rendite bewertet, wobei auch die kirzlich erreichten
Marktpreise fur ahnliche bedeutende Transaktionen herangezogen werden.

- Wertpapiere, die vorubergehend ver- oder gekauft werden, werden im Einklang mit den gultigen
Vorschriften bewertet, wobei die Modalitaten von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

In Pension genommene Wertpapiere werden auf der Aktiv-Seite der Bilanz unter der Rubrik
.Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren® zum Vertragswert zuzlglich zu
vereinnahmender Zinsen verbucht. Wenn ihre Falligkeit jedoch Uber 3 Monaten liegt, werden diese
Wertpapiere zum aktuellen Wert des Kontrakts (Marktwert) bewertet.

In Pension gegebene, auf der Aktiv-Seite der Bilanz verbuchte Wertpapiere werden zu ihrem Borsenkurs
bewertet. Zinsforderungen und -verbindlichkeiten flir Pensionsgeschafte werden zeitanteilig berechnet.
Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschaften werden auf der Passiv-Seite der Bilanz zum
Vertragswert zuzuglich zu zahlender Zinsen verbucht. Bei der Erfullung werden die Zinsforderungen und
-verbindlichkeiten als vereinnahmte Forderungen verbucht. Wenn ihre Falligkeit jedoch Gber 3 Monaten
liegt, werden diese Wertpapiere zum aktuellen Wert des Kontrakts (Marktwert) bewertet.
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Die verliehenen Wertpapiere werden zum Marktpreis bewertet. Die entsprechende vereinnahmte
Gegenleistung wird als Forderungseinkommen verbucht. Die aufgelaufenen Zinsen werden in den
Marktwert der verliehenen Wertpapiere mit eingerechnet.

Transaktionen mit festen oder bedingten Finanztermininstrumenten an organisierten Markten in
Frankreich oder im Ausland werden nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Modalitaten
zu ihrem Marktpreis bewertet. Terminkontrakte werden zu ihrem Abrechnungspreis bewertet.

Bewertung der finanziellen Sicherheiten:

Die Sicherheiten werden taglich zum Marktpreis bewertet (mark-to-market). Auf die erhaltenen Sicherheiten
kénnen Abschlage angewendet werden; diese berilicksichtigen die Kreditqualitat, die Volatilitat der Preise der
Wertpapiere sowie das Ergebnis der durchgefiihrten Krisensimulationen. Es besteht eine tagliche
Nachschusspflicht, soweit dies im Rahmenvertrag fir diese Geschafte nicht anders geregelt ist oder die
Verwaltungsgesellschaft und der Kontrahent nicht eine Vereinbarung Uber eine Ausléseschwelle getroffen
haben.

- Feste oder bedingte Termingeschafte und Swaptransaktionen an den Freihandelsméarkten, die nach
den giltigen Vorschriften fir OGAW zugelassen sind, werden nach den von der
Verwaltungsgesellschaft festgelegten Modalitaten zu ihrem Marktpreis oder zu einem geschatzten Wert
bewertet. Zins- und/oder Wahrungsswaps werden zu ihrem Marktpreis unter Berlcksichtigung des
durch die Abzinsung der zukinftigen Liquiditatsstrome (Kapital und Zinsen) berechneten Preises zum
Zinssatz bzw. Devisenkurs des Marktes bewertet. Dieser Preis wird um das Emittentenrisiko bereinigt.

Bilanzierungsmethode

Kaufe und Verkaufe von Wertpapieren werden ohne Kosten verbucht.
Fir die Verbuchung der Einnahmen wird die Methode des vereinnahmten Einkommens verwendet.

Die Einnahmen bestehen aus:
- den Ertragen aus Wertpapieren,
- den vereinnahmten Dividenden und Zinsen, die fur auslandische Wertpapiere zum jeweiligen
Devisenkurs bewertet werden,
- die Vergutung von Barmitteln in Fremdwahrungen, Einnahmen aus Wertpapierleihe und
Pensionsgeschéften sowie aus anderen Anlagen.

Von diesen Einnahmen wird Folgendes abgezogen:
- die Verwaltungskosten,
- die finanziellen Kosten und Gebluhren fir Wertpapierleihgeschafte und andere Anlagen.

AulBerbilanzielle Verpflichtungen:

Feste Terminkontrakte werden zu ihrem Marktpreis als auRerbilanzielle Verpflichtungen zum Abrechnungspreis
verbucht. Bedingte Termingeschafte werden in den Gegenwert des zugrunde liegenden Wertpapiers
umgerechnet. Freihdndige Zinsswaps werden zum Nennwert bewertet, zu bzw. von dem der jeweilige
Schatzungsunterschied hinzugerechnet bzw. abgezogen wird.

Rechnungsabgrenzungskonto
Durch die Rechnungsabgrenzungskonten soll die Gleichheit der Anteilinhaber in Bezug auf die Einnahmen
gewahrleistet werden, unabhangig vom Zeichnungs- bzw. Ricknahmedatum.

VIl - VERGUTUNG

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Vergutungspolitik der Amundi-Gruppe tibernommen, der sie angehort.

Die Amundi-Gruppe hat eine VergUtungspolitik etabliert, die ihrer Organisation und ihrer Geschéftstatigkeit
gerecht wird. Diese Politik zielt darauf ab, die Praktiken beziglich der verschiedenen Vergutungen der
Arbeitnehmer der Unternehmensgruppe festzulegen, die Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse besitzen oder
zum Eingehen von Risiken befugt sind.
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Diese Vergltungspolitik wurde unter Berlcksichtigung der wirtschaftlichen Strategie, der Ziele, der Werte und
Interessen der Unternehmensgruppe, der der Unternehmensgruppe angehdérenden Verwaltungsgesellschaften,
der von den Gesellschaften der Unternehmensgruppe verwalteten OGAW und deren Anteilinhaber
festgeschrieben. Ziel dieser Politik ist es, nicht zum Eingehen ubermafiger Risiken zu ermutigen, die
insbesondere nicht mit dem Risikoprofil der verwalteten OGAW vereinbar sind.

AuRBerdem hat die Verwaltungsgesellschaft angemessene Mallnahmen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten etabliert.

Die Vergutungspolitik wird vom Verwaltungsrat von Amundi, der Muttergesellschaft der Amundi-Gruppe,
verabschiedet und tUberwacht.

Die Vergutungspolitik ist auf der Website amundi.com oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage bei der
Verwaltungsgesellschaft verfligbar.

Datum der Aktualisierung des Verkaufsprospekts: 11. September 2025
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	• Art der eingesetzten Transaktionen:
	☐ Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte unter Bezugnahme auf den Code monétaire et financier;
	☒ Wertpapierleihgeschäfte unter Bezugnahme auf den Code Monétaire et Financier;
	☐ Sonstige: Sell-and-Buy-Back-Geschäfte; Buy-and-Sell-Back-Geschäfte.
	• Maßnahmen zur Erreichung des Anlageziels, wobei sich sämtliche Operationen auf die Erreichung des Anlageziels beschränken müssen:
	☐ Cash-Management;
	☒ Optimierung der Einnahmen des OGAW;
	☐möglicher Beitrag zur Hebelwirkung des OGAW;
	☐ Sonstige
	Diese Geschäfte können alle zugelassenen Vermögenswerte nutzen, wie in Punkt 2, „Bilanzaktiva (ohne eingebettete Derivate)“ dargelegt, außer OGA und Investmentfonds.
	Geplante und erlaubte Verwendung: Der maximale und erwartete Anteil der verwalteten Vermögenswerte, die Gegenstand solcher Transaktionen sein werden
	Das Gesamtrisiko aus verbrieften Wertpapieren und dem Engagement in Derivaten, Titeln mit eingebetteten Derivaten, und vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren ist auf 100 % des Nettovermögens begrenzt.
	Bei Wertpapierleih- und -entleihgeschäften überträgt ein Kreditgeber Wertpapiere oder Instrumente an einen Kreditnehmer, vorbehaltlich der Verpflichtung des Kreditnehmers, gleichwertige Wertpapiere oder Instrumente zu einem späteren Zeitpunkt oder auf...
	Ein Fonds kann Wertpapiere im Portfolio entweder direkt oder über eines der folgenden Mittel leihen:
	- ein standardisiertes Wertpapierleihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird,
	- ein Wertpapierleihsystem, das von einem auf diese Art von Operationen spezialisierten Finanzinstitut organisiert wird.
	Der Kreditnehmer muss über die gesamte Laufzeit der Leihe Sicherheiten (im Sinne der nachstehenden Definition dieses Begriffes) leisten, die mindestens der Gesamtbewertung der geliehenen Wertpapiere zuzüglich des Werts etwaiger Abschläge entsprechen (...
	Jeder Fonds kann Wertpapiere nur in Ausnahmefällen entleihen, wie z. B.
	- wenn die verliehenen Wertpapiere nicht rechtzeitig zurückgegeben werden;
	- wenn der Fonds aus externen Gründen die Wertpapiere nicht liefern konnte, obwohl er dazu verpflichtet war.

